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Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnungsplan
'Solarpark Primus'

Sondergebiet Photovoltaik

Planungsrechtliche Voraussetzungen:
Die Gemeinde Kümmersbruck erlässt gemäß § 2 Abs. 1, § 9 und § 12 des Baugesetzbuches
(BauGB), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), Art. 81 Bayer. Bauordnung
(BayBO), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), der Verordnung
über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV 90) folgende
Satzung. Die o.a. Rechtsgrundlagen gelten in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses
gültigen Fassung:

D. Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ...................... gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans  in der Fassung vom .......................  hat
in der Zeit vom ....................... bis ...................... stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §
4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ....................... hat
in der Zeit vom .......................  bis .......................  stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am .................. gebilligten
Fassung vom ....................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......................... bis ........................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am .................. gebilligten
Fassung  vom ....................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ....................... bis .................. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kümmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ................... den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........................... als Satzung
beschlossen.

Kümmersbruck,  den ...........................

..............................................................................................................
1. Bürgermeister Roland Strehl

7. Ausgefertigt

Kümmersbruck,  den ...........................

..............................................................................................................
1. Bürgermeister Roland Strehl

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist
damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Kümmersbruck,  den ...........................

..............................................................................................................
1. Bürgermeister Roland Strehl

Für die Planung:
Sulzbach-Rosenberg, den ....................

..........................................................
NEIDL+NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB
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B. Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
Auf den Grundstücken Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610, 628 (TF),
629 (TF), 630 (TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering.
Zulässig ist die Errichtung von freistehenden (gebäudeunabhängigen)
Photovoltaikmodulen sowie der Zweckbestimmung des Sonderbietes unmittelbar
dienende Nebenanlagen wie technische Einrichtungen zur Erzeugung,
Umwandlung, Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie.

1.2 Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

1.3 Zeitliche Befristung/Rückbau
Nach Ablauf der Nutzung als Photovoltaikanlage sind die Flächen in ihren
Urzustand zurückzuversetzen. Anlagen und Gebäude sind abzubauen. Als
Folgenutzung gilt wieder - entsprechend dem Ausgangszustand vor dieser
Sondernutzung - die planungsrechtliche Situation als landwirtschaftliche
Nutzfläche. 
Entsprechendes gilt, falls die Nutzung der Photovoltaikanlage zu einem früheren
Zeitpunkt entfallen sollte.

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Grundfläche
Die Grundfläche (mit Modulen oder Nebengebäuden überstellte Fläche) wird auf
maximal 53.500 m² beschränkt. Als Grundfläche der Modultische maßgeblich ist
die senkrechte Projektion auf den Boden.
Dabei ist die Vollversiegelung von Flächen im Sondergebiet auf die erforderlichen
Gebäudefundamente zu beschränken. Die Grundfläche für Nebengebäude darf
insgesamt maximal 250 m² betragen. Die Modultische sind mit Ramm- oder
Schraubfundamenten aus Metall zu verankern. Sollten Gründungsprobleme
vorliegen, können bedarfsorientiert Punktfundamente eingesetzt werden.

2.2 Höhe baulicher Anlagen:
Die maximal zulässige Höhe der Module einschließlich Tragekonstruktion,
gemessen zwischen der Geländeoberkante und der Oberkante Module, beträgt
3,50 m.
Die maximal zulässige Höhe der Gebäude, gemessen zwischen Geländeoberkante
und Oberkante Gebäude, beträgt 3,00 m.

3. Baugrenze
Die überbaubare Fläche für Photovoltaikmodule und Gebäude werden durch
Baugrenzen im Sinne von §  23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt.

4. Gestaltung baulicher Anlagen
4.1 Dachausbildung
Für alle Gebäude werden Flach- oder Satteldächer mit maximal 30° Neigung
festgesetzt. Dacheindeckungen in Metall sind nicht zulässig. Als Farbe ist naturrot,
rotbraun, grün, grau oder braun in gedeckten Nuancen zu wählen. Alternativ ist
eine extensive Dachbegrünung zulässig.

4.2 Fassaden
Durchbrüche, Lüftungsöffnungen und dergleichen müssen siedlungsabgewandt
angeordnet werden. Als Fassadenfarbe ist grün, grau oder braun in gedeckten
Nuancen zulässig. Blechfassaden sind unzulässig.

4.3 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind bis zu einer maximalen  Fläche von 5 m²  an der Einfriedung
im Zufahrtsbereich zulässig. Fahnenmasten und elektrische Wechselwerbeanlagen
sind nicht zulässig.

4.4 Überwachungseinrichtung gemäß §4 BDSG
Die PV- Anlage darf mit optisch-elektronischen Einrichtungen überwacht werden,
sofern keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen. Diese Einrichtungen dürfen eine maximale Höhe von 8,00
m haben.

5. Örtliche Verkehrsflächen

5.1 Die Grundstückszufahrten sind in den im zeichnerischen Teil dargestellten
Flächen bis zu einer Breite von maximal 5 m zulässig

5.2 Einfahrtbereich des SO-Gebiets

6. Einfriedungen
Einfriedungen sind als Metallzäune, auch mit Kunststoffummantelung und
Übersteigschutz zulässig. Sie dürfen eine Gesamthöhe von 2,30 m über der
bestehenden natürlichen Geländeoberkante nicht überschreiten. Durchgehende
Betonsockel sind unzulässig. Es sind lediglich Punktfundamente für die
Zaunpfosten erlaubt. Die Unterkante des Zaunes ist entsprechend der
Geländetopographie mindestens 15 cm über dem Boden auszuführen.

7. Geländeoberfläche/Grundwasserschutz
7.1 Das natürliche Geländeniveau darf nur im direkten Umgriff der
Technikgebäude und maximal um 0,50 m abgegraben oder aufgeschüttet werden.
Stützmauern sind unzulässig. Aufschüttungen müssen mit inertem Material
(Z-O-Material entsprechend den Vorgaben der LAGA) bzw. dem Aushubmaterial
des Planungsbereichs erfolgen.

7.2 Sämtliche Bodenbefestigungen für Wege sind in sickerfähiger Ausführung
(Schotterrasen) herzustellen, so dass das Niederschlagsabwasser breitflächig über
die belebte Bodenzone versickern kann. Für stärker befahrene Abschnitte der
Sondergebietszufahrt können für Bodenbefestigungen auch Rasengittersteine oder
Rasenfugenpflaster verwendet werden.

7.3 Das von den Modulen und Dachflächen abfließende Niederschlagswasser ist
breitflächig über die belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle
Versickerung ist nicht zulässig.

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung
Folgende Maßnahmen sind auf den Flächen durchzuführen:
- V1: Entwicklung einer Staudenflur entlang des Zaunes
Die Fläche zwischen Zaun und Geltungsbereichsgrenze in den als V1
gekennzeichneten Bereichen ist als Staudenflur (Zielzustand K122 - Mäßig
artenreiche Säume frischer bis mäßig trockener Standorte) zu entwickeln. Der
Saum ist alle zwei Jahre im Herbst zu mähen und das Mahdgut abzufahren. Der
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.
- V2: Pflege innerhalb der Freiflächenphotovoltaikanlage
Pflegemaßnahmen sind ein- bis zweimal jährlich durchzuführen (erste ab 01. Juli,
zweiter Schnitt ab 15. August).
Alternativ ist eine extensive Beweidung zulässig, zum Beispiel mit Schafen. Der
Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist ausgeschlossen.

V

- V3: Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung
Die Ränder des Geltungsbereiches sind in den dargestellten Bereichen mit einer
Hecke aus heimischen Sträuchern und Bäumen der unter 8.2 genannten Arten zu
versehen. Die Pflanzung ist einreihig auszuführen.
Die Anlage der Hecke ist mit der Errichtung der Anlage, spätestens ein Jahr nach
Fertigstellung durchzuführen.
Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dauerhaft zu
sichern. Nicht angewachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch
Gehölze gleicher Art und Größe zu ersetzen.
Näheres zu den Ausgleichsmaßnahmen ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

8.2 Gehölzauswahlliste
Zulässig sind im gesamten Geltungsbreiche des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes ausschließlich folgende heimische und standortgerechte
Gehölzarten:
Bäume 1. Ordnung: Bäume 2. Ordnung:
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Acer platanoides Spitz-Ahorn
Betula pendula Sand-Birke Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogel-Kirsche Malus sylvestris Wild-Apfel
Quercus robur Stiel-Eiche Prunus padus Traubenkirsche
Tilia cordata Winter-Linde Pyrus pyraster Wildbirne
Tilia platyphyyllos Sommer-Linde Sorbus aucuparia Vogelbeere

Sträucher
Corylus avellana Haßelnuss
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Lonicera nigra Schwarze Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

8.3 Verwendung von Regio - Saatgut
Bei der Ansaat aller Grünlandflächen und der Flächen für die Eingrünung ist Regio
- Saatgut des Ursprungsgebietes 12 (Fränkisches Hügelland) mit einem
Kräuteranteil von 30 % zu verwenden. Für die Pflanzungen ist Pflanzgut  des
Vorkommensgebietes 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb zu verwenden.

9. Immissionsschutz
9.1 Von den Modulen darf keine störende Blendwirkung ausgehen. 
Verkehrsteilnehmer dürfen durch die Module nicht geblendet werden. Sollte sich
nach Inbetriebnahme der Anlage eine Blendwirkung herausstellen, ist eine
Abschirmung anzubringen.  Dimensionierung und Form der Abschirmung sind auf
Grundlage eines Blendschutzgutachtens festzulegen. Der Zaun darf dafür in
notwendigem Maße am Ort der Blendschutzmaßnahme erhöht werden.

9.2 Die von der Anlage ausgehenden Geräusche, wie tieffrequente vom
Transformator abstrahlende Geräusche, oder der Lärm, den Wartungarbeiten
verursachen,  müssen bei nächstgelegenen Wohngebäuden die in der TA Lärm
genannten Anforderungen erfüllen.
Bei Beschwerden über den Lärm, den der Betrieb der Anlage verursacht, kann die
Gemeinde den Nachweis anhand von Immissionsmessungen nach TA Lärm
und/oder der DIN 45680 fordern. Die Ergebnisse dieser Messung sind spätestens
innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung durch die Gemeinde vom
Vorhabensträger kostenfrei vorzulegen.
Lärmintensive Wartungsarbeiten, wie z.B. Mäharbeiten, sind nur werktags in der
Zeit von 6:00 - 22:00 Uhr zulässig.

9.3. Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist unzulässig.

10. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

10.1 Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans

10.2 Vorhaben- und Erschließungsplan
Entsprechend § 12 Abs. 3 BauGB wird der Vorhaben- und Erschließungsplan
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

V3

C. Hinweise/ nachrichtliche Übernahme

Planzeichen:

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer805

textliche Hinweise:
1. Sollten im Zuge der Errichtung oder des Betriebes der Photovoltaikanlage Schäden an

Flurwegen enstehen sind diese Schäden durch den Betreiber der Anlage zu beseitigen.
2. Sollten bei den Bauarbeiten Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen oder eine

Altlast bekannt werden, sind unverzüglich das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt
zu informieren.

3. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare
und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende
Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. (Art. 8 DSchG)

20 kV-Freileitung

geplante Staatsstraße

A. Planzeichnung

E. Begründung siehe Textteil

F. Umweltbericht siehe Textteil
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A PLANZEICHNUNG 

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2) 

 

B FESTSETZUNGEN  

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2) 

 

C HINWEISE 

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2) 

 

D VERFAHRENSVERMERKE 

siehe Bebauungsplan (Plan Nr. 1/2) 

 

E BEGRÜNDUNG 

1 .  Gese t z l i che  Grund lagen  

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. 

I S. 4147) 

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung - 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-

ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

BayBO Bayerische Bauordnung 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 

663). 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - in der 

Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-

zes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der 

freien Natur - Bayerisches Naturschutzgesetz - in der Fassung vom 23.02.2011 

(GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 

352). 

2 .  P l anungs rech t l i che  Vorausse tzungen  

2.1 Landesentwicklungsprogramm  

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit 
Stand 2018 liegt die Gemeinde Kümmersbruck im allgemeinen ländlichen Raum und im Raum mit 
beschränktem Handlungsbedarf-Kreisregionen sowie im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen, 
für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen. 

Gemäß LEP 6.2.1 (Z) „Erneuerbare Energien“ sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen 
und zu nutzten. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden. 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 
explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue Sied-
lungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit nicht 
notwendig.  
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Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Landes-

entwicklung entgegen. 

2.2 Regionalplanung 

Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 6 – Oberpfalz Nord sind für den Planbereich 
folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist das Gemeindegebiet Kümmersbruck als Ländlicher Teilraum, des-
sen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, ausgewiesen. Die Gemeinde Kümmersbruck selbst 

ist demnach ein Unterzentrum. Die Gemeinde Kümmersbruck gehört zu den Stadt- und Umlandbe-
reichen Amberg/Sulzbach-Rosenberg. Zudem liegt die Gemeinde Kümmersbruck auf einer Entwick-
lungsachse von überregionaler Bedeutung. 

Der Planungsbereich überlappt im südwestlichen Bereich zum Teil mit dem im Regionalplan darge-
stellten Regionalen Grünzug „Talraum der Vils südlich und nördlich von Amberg mit Verbindung nach 
Sulzbach-Rosenberg“. 

 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
Die überplanten Flächen liegen nicht innerhalb eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes gemäß Regi-
onalplan. 

2.3 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan  

Das Gebiet des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im wirksamen Flächennutzungs-
plan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Kümmersbruck zum Großteil als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt.  

Im südlichen Randbereich der Änderung stellt der Flächennutzungsplan schützenswerte Gehölze und 

Bäume dar. Diese bleiben erhalten. Zudem ist in diesem Bereich als Ziel landschaftsplanerisches Ziel 
„Erhalt, Optimierung und Entwicklung Talräume in ihrer Verbundfunktion“ dargestellt. Diese Darstel-

lung bleibt ebenfalls erhalten wird auf Ebene des Bebauungsplanes durch die Einhaltung von Ab-
standflächen berücksichtigt. 

Über den nordwestlichen Teil des Änderungsbereiches verläuft eine oberirdische Leitung, die im Flä-
chennutzungsplan nachrichtlich dargestellt ist. Die Darstellung bleibt erhalten.   



vBBP „Solarpark Primus"     Begründung mit Umweltbericht 

Vorentwurf vom 03.05.2022  Seite 7 von 33 

 

 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan, ohne Maßstab  

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wird in einem parallel stattfindenden Ver-
fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Der betreffende Bereich wird zukünftig statt als Landwirt-
schaftliche Nutzfläche als Sondergebiet (SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt. Damit wird dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. 

2.4 Sonstige  

Auf weitere in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 
(Schutzgebiete, ABSP etc.) geht der Umweltbericht in Kapitel 2 ein. 

3 .  E r fo rde rn i s  und  Z ie l e  

Der Gemeinde Kümmersbruck liegt ein Antrag der Firma Primus Solar GmbH, Ziegetsdorfer Straße 

109, 93051 Regensburg vor, auf den Flurstücken Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610, 628 
(TF), 629 (TF), 630 (TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering eine Freiflächenphotovoltaikanlage 
zu errichten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 den Aufstellungsbeschluss zur 
Bauleitplanung gefasst. Das Verfahren hat die Ausweisung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes "Solarpark Primus" gemäß § 9 BauGB zum Ziel. 

Nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind solche Anlagen in Sonstigen Sondergebieten (§ 11 
BauNVO) zulässig. Der Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet mit Zweckbestimmung Freiflächen-

photovoltaik fest und schafft damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung 
des Vorhabens. Die Gemeinde schließt mit dem Vorhabensträger gemäß § 12 Abs. 1 BauGB einen 
Durchführungsvertrag, in dem die Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten durch den 
Vorhabensträger und Fristen zur Durchführung des Vorhabens geregelt werden. Der Durchführungs-
vertrag ist vor dem Satzungsbeschluss gem. § 20 BauGB abzuschließen. 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Kümmersbruck wird im Parallelverfahren ge-

mäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Somit entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs- 
und Landschaftsplan. Der Bebauungsplan ist unter der Voraussetzung, dass die Änderung des FNP 
im Vorfeld genehmigt wird, nicht genehmigungspflichtig. Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan kann nach Genehmigung der Flächennutzungsplan-Änderung durch öffent-
liche Bekanntmachung in Kraft gesetzt werden.  

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von 
Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Ressour-

cen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regionale 
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Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum nachhaltig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f 

BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitplänen besonders zu berücksichtigen. 

Der Rückbau wird mittels Durchführungsvertrag geregelt.  

4 .  Räuml i che  Lage und  Größe  

Das Plangebiet liegt nordwestlich von Kümmersbruck beziehungsweise Haselmühl, direkt an der Ge-
meindegrenze zum Stadtgebiet Amberg. Etwa 230 m nördlich befindet sich das Industriegebiet Süd 
und etwa 360 m nordwestlich ein Umspannwerk. Es handelt sich bei den überplanten Flächen um 

derzeit als Ackerfläche intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

  
Lage der Flächen, ohne Maßstab (Quelle: Bayernatlas) 

Der Geltungsbereich für das Sondergebiet umfasst die Flurstücke Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 

(TF), 609, 610, 628 (TF), 629 (TF), 630 (TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering. Die Fläche 
des Geltungsbereiches beträgt insgesamt ca. 11,28 ha und ist in vier Teilflächen unterteilt.  

Aktuell werden die überplanten Flurstücke noch durch einen Flurweg in einen nördlichen und südli-
chen Bereich geteilt. Durch den südlichen Bereich verläuft die Trasse der geplanten Westumgehung. 
Zudem wird der genannte Flurweg im Zuge des Anschlusses an die Westumgehung etwas nach Süden 
verlegt. Daraus ergibt sich eine Teilung des südlichen Bereiches in drei Teilflächen.  An den Geltungs-
bereich grenzen im Südwesten, Westen und Norden landwirtschaftliche Flächen an. Südlich und süd-

östlich wird die Fläche durch Gehölzbestände begrenzt. Diese Gehölzbestände trennen die Fläche von 
den in diesem Bereich vorhandenen Hofstellen und de daran anschließenden Ortsrand ab. Eine wei-
tere Hofstelle befindet sich direkt östlich anschließend an den nördlichen Teilbereich.   

Der höchste Punkt der Fläche befindet sich am Westrand des Flurstückes Nr. 610. Von dort aus fällt 
das Gelände in Richtung Nordosten, Osten und Südosten ab. Die Geländehöhen liegen im Plangebiet 
auf ca. 386 m bis 404 m über NN.  

5 .  Gegenwär t i ge  Nutzung  des  Geb i e t es  

Die Eingriffsfläche ist derzeit als Landwirtschaftliche Fläche zu bezeichnen, sie wird als Ackerfläche 
genutzt. 

6 .  Landscha f t sb i l d  

Das Umfeld ist von der kleinteiligen Nutzung mit Landwirtschaft und den umliegenden Wald- und 
Gehölzbeständen geprägt. Es dominiert der ländliche Charakter geprägt von einer Mischnutzung aus 

Ackerland, Grünland, Weihern und Waldfläche mit einer flachwelligen Geländestruktur. Innerhalb des 
Geltungsbereiches sind keine gliedernden oder landschaftsbildwirksamen Strukturen vorhanden. Di-
rekt südlich angrenzend befinden sich Gehölzstrukturen, die Fläche von den südlich angrenzenden 
Flächen abgrenzen und die Landschaftsbildeinheit abschließen. 
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Eine Technische Vorprägung des Landschaftsbildes stellen die über die Fläche und nördlich davon 

verlaufenden Freileitungen dar, die aufgrund der Nähe zum Umspannwerk hier konzentriert vorkom-
men. 

Die Landwirtschaftlichen Flächen selbst haben keinen direkten Wert für die Erholungsnutzung. 

 
Landschaftsbild (Quelle: Bayernatlas) - rot umrandet: grober Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes 

Der Landschaftsbildausschnitt der Planung wird nach Süden und Südosten Gehölzstrukturen be-

grenzt, so dass in diese Richtungen keine Blickbeziehungen zu Wohnbebauung bestehen. Aufgrund 
der bereits bestehenden technischen Vorprägung sowie die zukünftige Lage an der Westumgehung 
bietet sich die Fläche für eine landschaftsbildschonende Nutzung an.  

7 .  Ar tenschutz  

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu prüfen, ob durch die Planung einer oder mehrere der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst werden, 

gegebenenfalls wären die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Ver-
boten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.  

Aus § 44 BNatSchG ergeben sich für besonders und streng geschützten Arten und europäische Vo-
gelarten folgende Verbote:   

Schädigungsverbot von Lebensstätten: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird.  

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

Tötungsverbot- und Verletzungsverbot: Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Be-
schädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von 
Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweilige 
Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant er-
höht. 
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Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen kann ein Vorkommen von bodenbrütenden Feldvögeln 

in der Fläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen werden Kartierungen während der Brut-
zeit von April bis Juli durchgeführt, um das tatsächliche Vorkommen zu erfassen. Auf dieser Grund-
lage werden im weiteren Verfahren gegebenenfalls Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen.  

8 .  Vorhaben -  und  E rsch l i eßungsp lanung  

8.1 Erschließung  

Die verkehrliche Anbindung der Plangebiete erfolgt über den zwischen den Teilflächen verlaufenden 
Flurweg, wobei sich der Verlauf dieses Weges im Zuge des Anschlusses an die Westumgehung so 
verändern wird, dass er zwischen den beiden östlichen Teilflächen verläuft.  

Innerhalb des Geltungsbereiches ist die Anlage von Erschließungswegen nur in absolut notwendigem 
Maß in Schotterrasen zulässig. Die innere Erschließung der Anlage ist aktuell über den erwähnten 
Flurweg vorgesehen, von dem aus Zufahrten in die Anlagenfelder geschaffen werden. Ansonsten sind 

die geplanten Wiesenflächen ausreichend standfest, damit ein gelegentliches Befahren z.B. im Zuge 
von Wartungsarbeiten, möglich ist. Stellplätze werden nicht errichtet, da im Regelbetrieb kein Per-
sonal benötigt wird. 

8.2 Ver-/ Entsorgung 

Wasserversorgung 
Ein Anschluss an das Trinkwassernetz ist nicht notwendig. 

Abwasserentsorgung/Oberflächenwasser 
Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflächig 
zu versickern. Falls Erosionen und Abflussverlagerungen oder Abflussverschärfungen auftreten, sind 
diesen geeignete Maßnahmen wie z.B. Bepflanzung oder Rückhaltemulden entgegenzusetzen, so 
dass umliegende Grundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich. 

Stromanschluss 

Eine Versorgung mit Energie ist nur während der Bauphase erforderlich. Es wird elektrische Energie 
erzeugt und in das öffentliche Netz gemäß den technischen Richtlinien und Vorgaben des Netzbetrei-
bers eingespeist. 

Die Einspeisung erfolgt in einen Einspeisepunkt direkt südlich der Anlagenfläche. 

Abfallwirtschaft 
Ist nicht erforderlich. 

8.3 Beschreibung der Photovoltaikanlage 

Die Photovoltaik-Module werden fest aufgestellt nach Süden ausgerichtet, so dass die Modulreihen 
von West nach Ost verlaufen. Die Module dürfen sich gegenseitig nicht beschatten, folglich sind der 
Konstruktionshöhe wirtschaftliche und einstrahlungsbedingte Grenzen gesetzt (maximal 3,50 m über 
Geländeoberkante); aus demselben Grund ist zwischen den Modulreihen ein Abstand von etwa 

2,50 m – 5,00 m erforderlich, der ebenso wie die Fläche unter den Modulen von extensiv gepflegtem 
Grünland bedeckt ist. Die Trägerkonstruktion besteht aus Stahlprofilen. Die Gründung erfolgt mittels 

Ramm- oder Schraubfundamten. Bei schwierigen Bodenverhältnissen dürfen bedarfsbezogen an den 
notwendigen Stellen Punktfundamente eingesetzt werden. 

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter werden in extensiv genutztes Grünland um-
gewandelt und ausgehagert, um eine Erhöhung der Artenvielfalt in der Fläche zu erreichen. Die ei-
gentliche Modulfläche wird aus versicherungstechnischen Gründen mit einem Maschendrahtzaun mit 

Übersteigschutz umfriedet. Die maximale Höhe beträgt inkl. Übersteigschutz 2,30 m. 

8.4 Rückbauverpflichtung 

Vereinbarungen über den Rückbau nach Aufgabe der Nutzung werden in einer gesonderten Verein-
barung (Durchführungsvertrag zwischen Gemeinde Kümmersbruck und dem Vorhabensträger) ge-
troffen. 
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9 .  Beg ründung  der  Fes t se tzungen  aus  s t äd tebau l i che r  und  l and-

scha f t sp l aner i s ch er  S i ch t  

9.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Zulässig ist im Bereich des Sondergebietes ausschließlich die Errichtung von freistehenden Photovol-
taikmodulen sowie der der Zweckbestimmung des Sondergebietes unmittelbar dienende Nebenanla-

gen. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Beschränkung auf insgesamt maximal 53.500 m² 
überbaubare Grundfläche beschränkt, wobei davon nur 250 m² für Gebäude für Trafo- und Wechsel-
richter und ähnliche Technik oder Pflegeutensilien genutzt werden und damit voll versiegelt werden 
dürfen. Zur Vermeidung von übermäßiger Versiegelung wurde festgesetzt, dass die Modultische mit 
Ramm- oder Schraubfundamenten zu verankern sind. Durch die Festsetzung einer Folgenutzung als 
landwirtschaftliche Fläche wird sichergestellt, dass die Fläche nach Ablauf der Nutzung wieder der 

Landwirtschaft zur Verfügung steht. Zur Vermeidung einer signifikanten Fernwirkung wird die maxi-
male Höhe der baulichen Anlagen auf 3,50 m für die Module und 3,00 m für die Gebäude beschränkt.   

9.2 Baugrenzen, Abstandsflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen für Modultische und Gebäude werden durch die Festsetzungen 
von Baugrenzen definiert. Zufahrten, Umfahrungen, Einzäunungen etc. können auch außerhalb der 
Baugrenzen errichtet werden. Die festgesetzten Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen 

Abständen zu der Einfriedung der Anlage. 

9.3 Baugestaltung, Werbeanlagen 

Auch wenn die Errichtung von Gebäuden nur in geringem Umfang erforderlich wird, werden Festset-
zung zur Fassaden- und Dachgestaltung getroffen, die ein möglichst gutes Einfügen der Anlagen in 
die Umgebung sicherstellen sollen. Die Dachneigung wird auf maximal 30° begrenzt es werden ge-

deckte Farben für die Dacheindeckung vorgeschrieben. Aus den gleichen Gründen werden Werbean-
lagen grundsätzlich zugelassen, jedoch auf eine maximale Fläche von 5,0 m² sowie den Zufahrtsbe-
reich beschränkt. Fahnenmasten sowie elektrische Werbeanlagen werden explizit ausgeschlossen.   

9.4 Verkehrsflächen 

Die Grundstückszufahrten werden auf eine Zufahrt je Modulfeld von dem zwischen den Anlagenteilen 
verlaufenden Flurwegen aus beschränkt.  

9.5 Einfriedungen 

Um die durch die Einfriedungen entstehende Barrierewirkung möglichst gering zu halten, werden 
Betonsockel als unzulässig festgesetzt, und ein Abstand zwischen der Zaununterkante und dem Bo-
den von mindestens 15 cm vorgeschrieben. Die Begrenzung der Gesamthöhe auf maximal 2,30 m 
und Festsetzung der verwendeten Materialien (Maschendraht aus Metall mit Übersteigschutz) dient 

zur Verringerung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

9.6 Gestaltung des Geländes/ Bodenschutz/ Oberflächenwasser  

Das natürliche Gelände soll weitestgehend unverändert beibehalten werden. Deshalb ist die Abgra-
bung oder Aufschüttung auf den unmittelbaren Bereich der Technikgebäude und eine Höhe von ma-

ximal 0,5 m begrenzt. Diese Festsetzung hält die Möglichkeit offen, geringfügige Unebenheiten aus-
zugleichen, ohne eine zu starke Veränderung des Geländes zuzulassen. 

Das anfallende Niederschlagswasser ist aus ökologischen Gründen möglichst breitflächig über die 
belebte Bodenzone zu versickern. Eine punktuelle Versickerung ist nicht zulässig. Daher sind auch 
sämtliche Bodenbefestigungen einschließlich der Zufahrten in sickerfähiger Ausführung herzustellen.  

9.7 Grünflächen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur- und Landschaft 

Durch Festsetzungen zur Pflege der Grünflächen (1-2 schürige Mahd, Verbot von Düngemitteln und 
Pestiziden, vorgeschriebene Schnittzeitpunkte, Verwendung von Regionalem Saatgut) innerhalb der 
Photovoltaikanlage soll eine extensive Pflege und Entwicklung zu artenreichem Extensivgrünland si-
chergestellt werden. Alternativ wird eine extensive Beweidung mit Schafen zugelassen. Dies dient 
der weitgehenden Minimierung von Eingriffen in Bezug auf das Schutzgut Arten und Lebensräume. 
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Die Bilanzierung des Kompensationsbedarfs und die Beschreibung der Gestaltungsmaßnahmen sind 

dem Umweltbericht (Kapitel 2.3) zu entnehmen.  

9.8 Immissionsschutz 

Es ist sicherzustellen, dass von den Modulen keine störende Blendwirkung ausgeht.  

Durch die Ausrichtung der Anlagenteile und Entfernung von Wohnbebauung ist eine signifikante Blen-
dung auch nicht zu erwarten, zur Sicherheit wird in den Festsetzungen des Bebauungsplanes aber 

die Möglichkeit eingeräumt, für Blendschutzmaßnahmen am Zaun diesem am Ort der Blendschutz-
maßnahmen im notwendigen Maß zu erhöhen. Art und Dimensionierung der Abschirmung sind ge-
gebenenfalls auf Grundlage eines Blendschutzgutachtens festzulegen. Zur Vermeidung von negativen 
Auswirkungen auf nachtschwärmende Insekten und zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei 
Nacht wird im Bebauungsplan eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage als unzulässig festgesetzt.  

 

 



vBBP „Solarpark Primus"     Begründung mit Umweltbericht 

Vorentwurf vom 03.05.2022  Seite 13 von 33 

 

F UMWELTBERICHT 

1 .  Dars te l l ung  des  Bauvorhabens   

Der Gemeinde liegt ein Antrag der Firma Primus Solar GmbH, Ziegetsdorfer Straße 109, 93051 Re-
gensburg vor, auf den Grundstücken Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610, 628 (TF), 629 
(TF), 630 (TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu errich-

ten. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 den Aufstellungsbeschluss für einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan gefasst.  

Das Sondergebiet liegt in der Gemarkung Köfering, beiderseits der planfestgestellten Umgehungs-
straße Kümmersbruck, nordwestlich der Ortschaft Kümmersbruck und ist ca. 0,2 km vom Ortsteil 
Haselmühl und ca. 0,3 km vom Amberger Industriegebiet Süd entfernt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien 

(Photovoltaik) aus. Die verkehrliche Anbindung der Plangebiete erfolgt über bereits vorhandene Wirt-
schaftswege.  

Die Bundesregierung hat durch das Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG) die Voraussetzung für 
eine wirtschaftliche Nutzung der Photovoltaik geschaffen. Dies, aber auch die erkennbare Verschlech-
terung der Versorgung mit fossilen Energien führt zunehmend zum Einsatz regenerativer Energien, 
insbesondere der Photovoltaik.  

Die Module werden in Reihen, die in Ost-West-Richtung ausgerichtet sind, angeordnet. Der Abstand 

zwischen den Reihen beträgt ca. 2,50 m – 5,00 m.  

Diese Modultische werden freitragend mit Ramm- oder Schraubfundamenten im Boden verankert. 
Bei schwierigen Bodenverhältnissen dürfen bedarfsbezogen an den notwendigen Stellen Punktfunda-
mente eingesetzt werden. Diese erhöhen die Versiegelung nur in sehr geringen Maß. Das Gelände 
bzw. die Topographie unter den Tischen bleibt unverändert, da durch diese Montagetechnik die Un-
ebenheiten der Bodenoberfläche ausgeglichen werden können.  

Die Höhe der Module kann bis zu 3,50 m über dem Erdboden betragen. Die Module auf den Tischen 

werden rückseitig verkabelt, die einzelnen Modultische durch Erdverkabelung mit dem Technikraum 
verbunden.  

Die Zu- und Abfahrten außerhalb des Geltungsbereiches erfolgen auf bereits vorhandenen Zufahrten.  

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter bleiben ungenutzt und werden angesät einer 
extensiven Grünlandpflege zugeführt. Zugelassen ist auch eine extensive Beweidung, zum Beispiel 
mit Schafen. 

Der betreffende Bereich wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren in ein Sondergebiet, Pho-
tovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO geändert. Der Geltungsbereich für das Sondergebiet umfasst fol-
gende Parzellen:  

Gemarkung Köfering: Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610, 628 (TF), 629 (TF), 630 (TF), 
631 (TF) und 632 (TF) 

Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt insgesamt ca. 11,28 ha. 

Die eigentliche Modulfläche wird aus versicherungstechnischen Gründen mit einem Maschendraht-

zaun mit Übersteigschutz mit einer Höhe von bis zu 2,30 m umfriedet. 

2 .  Übergeordnete  Fachp l anungen  fü r  d i e  überp l an te  F l ä che   

2.1 Landesentwicklungsprogramm  

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit 
Stand 2018 liegt die Gemeinde Kümmersbruck im allgemeinen ländlichen Raum und im Raum mit 

beschränktem Handlungsbedarf-Kreisregionen sowie im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen, 
für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen. 

Gemäß LEP 6.2.1 (Z) „Erneuerbare Energien“ sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen 
und zu nutzten. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden. 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 

explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue 
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Siedlungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit 

nicht notwendig.  

Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Landes-
entwicklung entgegen. 

2.2 Regionalplan 

Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 6 – Oberpfalz Nord sind für den Planbereich 

folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist das Gemeindegebiet Kümmersbruck als Ländlicher Teilraum, des-
sen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, ausgewiesen. Die Gemeinde Kümmersbruck selbst 
ist demnach ein Unterzentrum. Die Gemeinde Kümmersbruck gehört zu den Stadt- und Umlandbe-
reichen Amberg/Sulzbach-Rosenberg. Zudem liegt die Gemeinde Kümmersbruck auf einer Entwick-
lungsachse von überregionaler Bedeutung. 

Der Planungsbereich überlappt im südwestlichen Bereich zum Teil mit dem im Regionalplan darge-

stellten Regionalen Grünzug „Talraum der Vils südlich und nördlich von Amberg mit Verbindung nach 
Sulzbach-Rosenberg“. 

 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 
Die überplanten Flächen liegen nicht innerhalb eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes gemäß Regi-

onalplan. 

2.3 Flächennutzungs- und Landschaftsplan  

Das Gebiet des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im wirksamen Flächennutzungs-

plan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Kümmersbruck zum Großteil als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt.  

Im südlichen Randbereich der Änderung stellt der Flächennutzungsplan schützenswerte Gehölze und 
Bäume dar. Diese bleiben erhalten. Zudem ist in diesem Bereich als Ziel landschaftsplanerisches Ziel 
„Erhalt, Optimierung und Entwicklung Talräume in ihrer Verbundfunktion“ dargestellt. Diese Darstel-
lung bleibt ebenfalls erhalten wird auf Ebene des Bebauungsplanes durch die Einhaltung von Ab-
standflächen berücksichtigt. 

Über den nordwestlichen Teil des Änderungsbereiches verläuft eine oberirdische Leitung, die im Flä-
chennutzungsplan nachrichtlich dargestellt ist. Die Darstellung bleibt erhalten.   
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan, ohne Maßstab  

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan wird in einem parallel stattfindenden Ver-
fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. Der betreffende Bereich wird zukünftig statt als Landwirt-
schaftliche Nutzfläche als Sondergebiet (SO) nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt. Damit wird dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. 

2.4 Bestehende Bebauungspläne in der Benachbarung  

In direkter Benachbarung befinden sich keine Bebauungspläne 

2.5 Natura 2000- Gebiete 

FFH-Gebiete oder europarechtlich geschützte Vogelschutzgebiete werden durch die Planung nicht 

direkt berührt, so dass keine negativen Auswirkungen auf diese Gebiete zu erwarten sind, siehe auch 
Kapitel 3.11. 

Das nächstgelegene Natura 200 Gebiet ist das FFH-Gebiet Nr. 6537-372 „Johannisberg “, das sich in 
einem Abstand von mehr als neun Kilometern bei Freudenberg befindet.  

Die Planung hat keine Auswirkung auf dieses Gebiet. 

2.6 Weitere Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Wasserschutzgebiete vorhanden.  

Biotope gemäß Bayerischer Biotopkartierung 

In der Bayerischen Biotopkartierung Umkreis von etwa 500 m um die Planung folgende Biotope er-
fasst: 

- Teilflächen 006, 007, 020, 021 ,022, 023 024, 025, 026,027 und 028 des Biotops Nr. 6537-
0002 - „Hecken und kleine Grasfluren auf Böschungen zum "Ranzen-Tal", nordöstlich von 

Köfering “ 

- Teilfläche 006 des Biotops Nr. 6537-0111 – „Heckengebüsche und Altgras auf ehem. Bahn-
damm, sowie Hecken-Reste in der Flur, nord- westlich von Köfering“, südlich des Industriegebiet 
Süd 
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Die Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtig, sie bleiben wie bisher erhalten. 

 
Auszug aus Biotopkartierung 

Zeichenerklärung:  
orange Fläche: Geltungsbereich rot schraffiert: Biotopkartierung Flachland 

 

Wiesenbrüterkulisse 

Der Bereich der Planung ist nicht Teil der Wiesenbrüter- oder Feldvogelkulisse im Rahmen des „Ar-
tenhilfsprogramms Wiesenbrüter“.   

Weitere Schutzgebiete wie Nationalparke, Biosphärenreservate oder Naturschutzgebiete befinden 
sich nicht im Umgriff der Planung. 

Sonstige Fachpläne und -programme z.B. zum Wasser-, oder Immissionsschutzrecht sowie kommu-

nale Umweltqualitätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden. 

Arten- und Biotopschutzprogramm  

Der Bereich der Planung ist nicht Teil eines Schwerpunktgebietes nach Arten- und Biotopschutzpro-
gramm.   

2.7 Erneuerbare-Energien-Gesetz  

Die im Weiteren genannten wesentlichen Inhalte des EEG (kursiv), die sich auf das Untersuchungs-

gebiet beziehen, sind der aktuellen Fassung von 2021 entnommen. 

§ 1 Abs. 2: Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. 

Durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird erneuerbare Energie erzeugt. 

§ 37 Abs. 1: Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments dürfen nur für 
Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen […] auf einer Fläche, […] deren Flurstücke 

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Acker-
land genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in 
Buchstabe a bis g genannten Flächen fällt […]. 

Aufgrund dieses Gesetzes wurde die Baugebietsfläche ausgewählt. 

2.8 Weitere Gesetze zum Schutz der Umwelt  

Baugesetzbuch 

§ 1 Abs. 5 S. 3 regelt, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innen-
entwicklung erfolgen soll. 
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Da es sich jedoch um einen Solarpark handelt, trifft diese Regelung der Innenentwicklung vor der 

Außenentwicklung hier nicht zu. Solarparks können nicht wie eine Bebauung im Bereich des Hoch-
baus im Rahmen einer Nachverdichtung erfolgen. Dies bestätigt auch Punkt 3.3 des Landesent-
wicklungsprogramms (s. Kap. 2.1). 

Gemäß § 1 a Abs. 2 ist mit dem Boden sparsam und schonend umzugehen. Die Bodenversiegelung 
ist auf das unbedingt nötige Maß zu begrenzen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaft-
lich genutzter Flächen soll begründet werden.  

Die Gemeinde geht sparsam mit dem Boden um, indem sie der Notwendigkeit von der Nutzung 

solarer Energieträgern Vorrang einräumt. Außerdem wird der Boden nur im Bereich der notwen-
digen Technikgebäude versiegelt. Schonend geht die Gemeinde insofern mit dem Grund und Bo-
den um, da sich der Zustand des Bodens im gesamten Geltungsbereich verbessert (s. Kap. 
3.1.6.). 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB gilt: Landwirtschaftlich … genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Maß 
umgenutzt werden. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich … genutzter Flächen soll 

begründet werden. 

Damit ist festgelegt, dass die Umwidmung nicht generell verboten ist, sondern im Abwägungs-
prozess berücksichtigt werden sollte. Hier spielt entscheidend eine Rolle, dass die Flächen fast auf 
der gesamten Fläche weiterhin landwirtschaftlich als Wiese bzw. Weide genutzt werden, so dass 
dieser Paragraf im Hinblick auf die tatsächliche (nicht die juristische) Nutzung hier keine Bedeu-
tung hat. Die landwirtschaftliche Nutzung wird unter den Modulen nicht aufgegeben.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll … durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-

ken, … Rechnung getragen werden (§ 1a BauGB Abs. 5). 

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu 
schaffen, trägt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei. Durch die Nutzung von 
Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion 
von Emissionen erreicht. 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Genehmigungspflichtige Vorhaben sind im Anhang zur Vierten Verordnung zur Durchführung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes (4. BImSchG) abschließend aufgeführt. Photovoltaikanlagen sind 

jedoch – unbeachtet ihrer Größe – nicht erfasst und unterliegen nicht dem BImSchG. 

3 .  Bes tand  und  dessen  Bee in t rä ch t i gung  du rch  das  Bauvorhaben 

sow ie  Bestandsp rognose  be i  N i ch tdu rch füh rung  des  P lans   

3.1 Boden, Fläche  

3.1.1 Bestand und Bewertung 

Boden 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und -verduns-
tung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage für die 
Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar. 

Die Planung liegt laut der Geologischen Karte 1:500.000 an der Grenze zwischen den beiden Geolo-
gischen Einheiten malm und Oberkreide (Präobercenoman bis Campan). Gemäß Übersichtsboden-

karte 1:25.000 liegt im Bereich der Planung die Legendeneinheit 235b vor, das heißt fast ausschließ-
lich Braunerde (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluff (Deckschicht) über Lehm bis Schluffton ((Kie-
sel-)Kalksandstein, (Sand-)Mergelstein).  

Das Standortpotential für die natürliche Vegetation hat geringe bis mittlere Bedeutung für die natür-
liche Vegetation, da keine extremen Umweltbedingungen anzutreffen sind. 

Da es sich bei der Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen handelt, ist der anliegende Boden anthropogen überprägt.  Aufgrund der intensiven Ackernut-
zung sind die Böden durch den Eintrag von Dünger und Pestiziden vorbelastet.  

In der Bodenschätzungskarte wird für den Geltungsbereich die Bodenart L5V angegeben, das heißt 
es handelt sich um Lehmböden, die als Verwitterungsböden entstanden sind. Die Zustandsstufe liegt 
bei 5.  
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Dementsprechend wird die Retentionsfunktion für alle Bereiche als gering (2) bewertet, das Rück-

haltevermögen für Schwermetalle mit Wertklasse 2 – gering bzw. 3 – mittel bewertet. Die Böden 
haben eine geringere natürliche Ertragsfähigkeit.  

Unterschiede bzgl. der biotischen Lebensraumfunktion des Bodens sind im Untersuchungsraum nicht 
zu erkennen. Zu Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen ist im Bereich der Planung nichts bekannt. 

Fläche 

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 11,28 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche in 
Flächen für Photovoltaik, für die Erschließung, für Gestaltungsmaßnahmen sowie Ausgleichsflächen 

umgewandelt, wobei die bisherige Ackerfläche zum Großteil einer extensiven landwirtschaftlichen 
Grünlandnutzung unterhalb der Module und auf den Ausgleichsflächen zugeführt wird. Auf der Fläche 
erfolgt nur in sehr geringem Umfang ein tatsächlicher Flächenverbrauch durch Versiegelung im Be-
reich der Technikgebäude (maximal 250 m²) beziehungsweise Teilversiegelung im Bereich der Zu-
fahrten. 

3.1.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die aktuell durch die intensive landwirtschaftliche Nut-

zung vorhandenen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden weiter bestehen, da die bestehende Nut-
zung fortgeführt würde. Der hohe Eintrag von Dünger und Pestiziden bliebe bestehen, es wäre mit 
einer kontinuierlichen Verschlechterung der Bodenqualität zu rechnen. 

3.1.3 Baubedingte Auswirkungen  

Für die Baustelleneinrichtung wird temporär eine Fläche von maximal 100 m² im Abstand von mind. 
10 m zu den umliegenden Gehölzen in Anspruch genommen. Diese Fläche wird nach Ende der Bau-

maßnahme tiefengelockert, so dass keine dauerhaften Beeinträchtigungen verbleiben.  

Sollte es zu Schadstoffeinträgen in den Boden währen des Baubetriebes kommen, ist der Boden an 
dieser Stelle fachgerecht abzutragen und zu entsorgen. 

Vor allem bei feuchten Witterungsverhältnissen kann es durch die Befahrung der Fläche während der 
Bauphase zu stellenweisen Bodenverdichtungen kommen. Zur Herstellung der Kabelgräben wird Bo-
den ausgehoben und zwischengelagert. Die Lagerung und der Wiedereinbau erfolgt getrennt nach 
Ober- und Unterboden, so dass keine negativen Auswirkungen verbleiben. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen keine 

verbleibenden Beeinträchtigungen entstehen. 

3.1.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Boden 

Dauerhafte Bodenumlagerungen, also Abgrabungen oder Aufschüttungen werden im vorliegenden 
Fall nicht flächig notwendig, da die Modultische an den Geländeverlauf angepasst werden. Die Ab-

grabung und Aufschüttung werden in den Festsetzungen auf den direkten Umgriff der Gebäude sowie 
eine maximale Höhe von 0,5 m begrenzt. 

Auf Grund der gewählten Ausbildung der Modultische (im Regelfall mit Ramm- oder Schraubfunda-
menten, nur ausnahmsweise mit einzelnen Punktfundamenten) wird der dauerhafte Eingriff mini-
miert. Es erfolgt lediglich eine geringflächige Bodenverdrängung, keine flächige Versiegelung. Ledig-
lich im Bereich der notwendigen Technikgebäude erfolgt eine Versiegelung des Bodens, die auf Grund 
der geringen Dimensionierung (maximal 250 m²) jedoch vernachlässigt werden kann. 

Durch die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland wird die Wind- und Wassererosion im Vergleich 
zum aktuellen Zustand verringert. 

Die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden sind somit sehr gering. 

Fläche: 

Durch die vorgesehene Aufstellung des Bauleitplanes werden bislang landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen für die Geltungsdauer des Bebauungsplanes im Anspruch genommen. Da Nutzung als Sonder-
gebiet jedoch zeitlich begrenzt ist, ist dieser Verlust nicht dauerhaft. Die Bereiche unter der Anlage 

werden zudem weiterhin als extensives Grünland gepflegt oder zur Schafbeweidung herangezogen, 
gehen also der Landwirtschaft nicht vollständig verloren.   

In geringem Umfang kommt es durch die Anlage von Zufahrten zur Teilversiegelung und durch die 
Errichtung der Technikgebäude zur Vollversiegelung (maximal 250 m²). 

Nach Rückbau der Anlage stehen die Flächen wieder für die Landwirtschaft oder andere Nutzungen 
zur Verfügung. Somit sind auch die Auswirkungen auf das Teilschutzgut Fläche sehr gering.  
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3.1.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Die Flächen werden zukünftig weder gedüngt noch mit Pestiziden o.ä. behandelt. Eine Befahrung der 
Flächen ist im laufenden Betrieb nur sporadisch notwendig. Es entstehen somit keine Beeinträchti-
gungen. 

3.1.6 Ergebnis  

Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeinträchtigung lediglich 
Umweltauswirkungen sehr geringer Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. 

3.2 Grundwasser  

3.2.1 Bestand und Bewertung  

Laut Umweltatlas Bayern befindet sich das Planungsgebiet nicht im wassersensiblen Bereich, so dass 
keine Anhaltspunkte für hohe Grundwasserstände vorliegen. Gemäß Standortauskunft Bodenkundli-
che Bewertung des Umweltatlas liegt das Grundwasser am Standort tiefer als 2 m unter Gelände-
oberfläche. Genauere Kenntnisse zum Grundwasserstand sind nicht vorhanden. Vorläufig gesicherte 

oder festgesetzte Überschwemmungsgebiete befinden sich nicht im direkten Umgriff der Planung; 
der Überschwemmungsbereich der Vils befindet sich in einem Abstand von etwa 380 m. Wasser-
schutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht in der Nähe.  

3.2.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die aktuell durch die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung vorhandenen Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser weiter bestehen, da die beste-
hende Nutzung fortgeführt würde. Aufgrund der weiteren Verwendung von Dünger und Pestiziden 

können diese weiterhin in das Grundwasser eindringen und die Grundwassersqualität verschlechtern. 

3.2.3 Baubedingte Auswirkungen  

Mit baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut ist bei ordnungsgemäßer Durchführung nicht zu 
rechnen. Dies wäre lediglich der Fall, wenn während des Baubetriebes Schadstoffe aus Baumaschinen 
oder Fahrzeugen in den Boden und damit ins Grundwasser gelangen. Dementsprechend ist während 
der Bauphase auf einen sorgsamen Umgang mit Schadstoffen zu achten, so dass Beeinträchtigungen 
vermieden werden können.   

3.2.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Als anlagebedingte Wirkungen sind die Flächenversiegelung und die Überdeckung von Teilbereichen 
durch die Module zu nennen. Aufgrund der Neigung der Module kann das auftreffende Niederschlags-
wasser unmittelbar ablaufen und zwischen den Modulen abtropfen. Durch die Umwandlung der 
Ackerfläche in extensiv genutztes Grünland entsteht eine geschlossene Pflanzendecke im gesamten 
Planungsbereich, über die die Versickerung großflächig erfolgt, so dass kein Eingriff in den vorhan-

denen Wasserhaushalt entsteht. Da die Module im Regelfall mit Ramm- oder Schraubfundamenten 
im Boden verankert werden und nur im Bedarfsfall einzelne Punktfundamente eingesetzt werden 
dürfen, entsteht auch hier keine nennenswerte Versiegelung. Lediglich die notwendigen Technik-
raum- oder und Geräteräume stellen eine Versiegelung des Bodens dar. Da diese Gebäude jedoch 
nur kleinflächig nötig und möglich sind, entstehen auch hieraus keine nennenswerten Einschränkun-
gen. Da das Oberflächenwasser flächig versickert wird kommt es nicht zum Verlust an Grundwasser-
neubildung.  

Es erfolgt deshalb nur ein Minimum an Versiegelung. Abgrabungen sind auf maximal 0,5 m be-
schränkt und werden voraussichtlich nicht oder nur in sehr geringem Umfang zum Ausgleich von 
Unebenheiten im Bereich der Technikgebäude notwendig. Beeinträchtigungen für Grundwasserneu-

bildung sowie Regenrückhalt können deshalb ausgeschlossen werden.  

3.2.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Durch das Verbot von Düngemitteln und Pestiziden und Extensivierung der Bewirtschaftung der Flä-
chen wird der Schadstoffeintrag im Vergleich zur bisherigen Nutzung stark reduziert, so dass insge-

samt ein positiver Effekt auf das Schutzgut zu bilanzieren ist. 

3.2.6 Ergebnis 

Es sind durch die Planung bei Einhaltung der Verminderungsmaßnahmen keine negativen Umwelt-
auswirkungen für das Schutzgut Grundwasser zu erwarten. 

3.3 Oberflächengewässer  

Im direkten Umgriff befinden sich keine Oberflächengewässer. 
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3.3.1 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre keine Änderung der Nutzung und somit keine Änderung an 
den bestehenden Oberflächengewässern zu erwarten. 

3.3.2 Baubedingte Auswirkungen 

Es entstehen keine baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut. 

3.3.3 Anlagebedingte Auswirkungen  

Es entstehen keine anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut. 

3.3.4 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten. 

3.3.5 Ergebnis 

Es sind durch die Planung keine Umweltauswirkungen für das Schutzgut Oberflächengewässer zu 
erwarten. 

3.4 Klima, Luft  

3.4.1 Bestand und Bewertung  

Die mittlere Lufttemperatur im Planungsbereich liegt im Sommerhalbjahr zwischen 14° und 15°, die 
mittlere Niederschlagshöhe im Sommerhalbjahr bei etwa 350 bis 400 mm und im Winterhalbjahr bei 
etwa 300 bis 350 mm. 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Ackerfläche eine gewisse Bedeutung als Kaltluftent-
stehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zu besonders belasteten Bereichen wie dichter Wohnbebauung. 
Eine Bedeutung für die Frischluftentstehung ist nicht zu erkennen.  

Besondere Erhebungen zur Luft bzw. deren Verunreinigung liegen für das Planungsgebiet nicht vor.  

3.4.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt voraussichtlich die intensive ackerbauliche Nutzung wie 
bisher, so dass keine Veränderungen in Bezug auf das Schutzgut zu erwarten sind. 

3.4.3 Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kann es witterungsbedingt zeitweise zu Staubemissionen kommen. Der 
Schadstoffausstoß durch Baufahrzeuge ist aufgrund der kurzen Dauer zu vernachlässigen. Insgesamt 

entstehen nur kurzfristige, geringe Auswirkungen.  

3.4.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Durch die Überdeckung der Module wird die nächtliche Wärmeabstrahlung gemindert, so dass die 
Kaltluftproduktion etwas reduziert wird. Tagsüber liegen die Temperaturen unter den Modulreihen 
unter der Umgebungstemperatur. Nennenswerte Beeinträchtigungen ergeben sich dadurch nicht. An 
sehr warmen Sommertagen erwärmt sich die Luft über den Modulen stärker, so dass sich eine Wär-

meinsel ausbilden kann, die jedoch ebenfalls nur unmittelbar vor Ort spürbar ist. 

Der differenzierte Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Bereichen führt lediglich zu einem 
kleinräumigen Wechsel des Mikroklimas, großräumige Auswirkungen sind dadurch jedoch nicht zu 
erwarten.  

Auf Grund der Größenordnung des Baugebiets sind keine größeren Auswirkungen auf Klima und 
Luftaustausch zu erwarten. 

Die Anlagebedingten Auswirkungen sind im Zusammenhang mit der bereits beim Schutzgut Boden 

und Wasser genannten Versiegelungen und Verschattungseffekten zu sehen. Da kaum Versiegelung 
erfolgt, findet praktisch keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten statt. Die aufgeständerte 
Bauweise verhindert Kaltluftstau. Insgesamt entstehen keine Beeinträchtigungen. 

3.4.5 Betriebsbedingte Auswirkungen   

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovolta-
ikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schädlichen Klimagasen, wie sie bei der konven-
tionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird. 

3.4.6 Ergebnis  

Es sind durch die Planung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Luft 
festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
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3.5 Landschaftsbild und Erholung  

3.5.1 Bestand und Bewertung 

Es handelt sich um eine ackerbaulich genutzte Fläche. Das Umfeld ist von der kleinteiligen Nutzung 
mit Landwirtschaft und den umliegenden Wald- und Gehölzbeständen geprägt. Es dominiert der länd-
liche Charakter geprägt von einer Mischnutzung aus Ackerland, Grünland und Gehölzstrukturen mit 
einer flachwelligen Geländestruktur. Der höchste Punkt der Fläche befindet sich am Westrand des 

Flurstückes Nr. 610. Von dort aus fällt das Gelände in Richtung Nordosten, Osten und Südosten ab. 
Die Geländehöhen liegen im Plangebiet auf ca. 386 m bis 404 m über NN.  

Durch die Nähe m Amberger Industriegebiet Süd, dem Umspannwerk und die zum Umspannwerk 
verlaufenden Freileitungen besteht bereits eine technische Vorprägung und Vorbelastung im Sinne 
des LEP-Zieles, Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf vorbelasteten Flächen anzuordnen. Da die Flä-
chen zukünftig durch die Westumgehung durchschnitten werden, ist eine zusätzliche Bündelung von 
Infrastruktureinrichtungen zu bilanzieren.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine gliedernden 

oder landschaftsbildwirksamen Strukturen vorhanden. Direkt südlich angrenzend befinden sich Ge-
hölzbestände, die die Fläche optisch begrenzen. Durch die Lage in einem technisch vorgeprägten 

Bereich konnte durch die Standortwahl ein Eingriff in ungestörte Landschaftsteile vermieden werden.  

3.5.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre davon auszugehen, dass die bestehende Nutzung weiterhin 
bestehen bliebe, so dass keine Änderung am Wert des Schutzgutes Landschaftsbild zu erwarten 
wäre. 

3.5.3 Baubedingte Auswirkungen  

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung durch Baufahrzeuge 
und -maschinen kommen. Diese ist jedoch vorübergehend und daher als gering erheblich einzustu-
fen. 

3.5.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Als anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Veränderung 
des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsätzlich 

ein landschaftsfremdes, technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Fläche dar, wobei im 
vorliegenden Fall die technische Vorprägung durch die Nähe zum Industriegebiet sowie Umspann-

werk, sowie die vorhandenen Freileitungen zu berücksichtigen ist.  

Durch die Wahl des Standortes ist eine Fernwirkung der Anlage nach Süden bereits stark vermindert. 
Aufgrund der zukünftigen Anbindung an die Westumgehung entsteht durch die Anlage keine allein-
stehende Auswirkung.  

Damit ist anlagebedingt von einer insgesamt mittleren Beeinträchtigung auszugehen. 

3.5.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage 
als unzulässig festgesetzt, so dass keine Beeinträchtigungen verbleiben.  

3.5.6 Ergebnis  

Insgesamt sind mittel erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild zu erwar-
ten. 

3.6 Mensch, Gesundheit  

3.6.1 Bestand und Bewertung 

Es handelt sich bei den überplanten Flächen um Landwirtschaftliche Flächen ohne direkten Anschluss 
an Wohnbebauung. An den nördlichen Geltungsbereich direkt angrenzend sowie in einem Abstand 
von ca. 30 m zum südöstlichen Geltungsbereich befinden sich Gebäude mit Landwirtschaftlicher Nut-

zung. Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in etwa 220 m Entfernung östlich des Gel-
tungsbereiches. Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere Bedeutung für die 
Luftreinhaltung.  

3.6.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde voraussichtlich die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
weiterhin bestehen bleiben. Durch die geplante Westumfahrung ist im Planungsbereich von einer 
Erhöhung der Immissionsbelastung durch Geräusche und Abgase auszugehen. 
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3.6.3 Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kommt es durch die Errichtung der Anlage kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung und 
Schadstoffausstoß. Diese Beeinträchtigung ist jedoch vorübergehend und daher als gering einzustu-
fen. 

3.6.4 Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den zukünftigen Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz aufgrund der Umwandlung von 
intensiv genutztem Acker in extensiv genutztes Grünland fällt der Schadstoffeintrag im Geltungsbe-
reich komplett weg, so dass dies positive Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität hat. Eine Blend-

wirkung auf die Wohnbebauung ist durch den weiten Abstand und Ausrichtung zur Anlage auszu-
schließen. 

3.6.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Lärm, Erschütterung, 
oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausführung und der angewandten Techniken nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Lärmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen 

nur durch die verwendeten Transformatoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der 

in etwa 220 m Entfernung befindlichen Wohnbebauung nicht zu erwarten ist.  Da die Anlage nachts 
nicht beleuchtet wird, sind auch keine Lichtemissionen zu erwarten. 

3.6.6 Ergebnis  

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Belastungen zu erwarten.  

3.7 Kultur- und Sachgüter 

3.7.1 Bestand und Bewertung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kultur- bzw. Sachgüter mit schützenswertem 
Bestand bekannt. Im Denkmalatlas Bayern sind keine Boden- oder Baudenkmäler im näheren Um-
kreis verzeichnet.  

3.7.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre davon auszugehen, dass die bestehende Nutzung weiterhin 
bestehen bliebe, so dass keine Änderung am Wert des Schutzgutes zu erwarten wäre. 

3.7.3 Auswirkungen 

Baubedingt: 

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmäler bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass sich im Pla-
nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. Jeg-
liche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstörung von Bodendenkmälern.  

Während der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde 

sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden 
(Art. 8 DSchG). Unter Beachtung dieser Vorschrift ist nicht mit negativen Auswirkungen auf Boden-
denkmäler zu rechnen. Baubedingte Auswirkungen auf die umliegenden Baudenkmäler sind ebenfalls 
nicht zu erkennen.  

Anlage- und Betriebsbedingt  

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erkennen.   

3.7.4 Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung unter Berücksichtigung keine negativen Auswirkungen für dieses Schutz-

gut zu erwarten. 

3.8 Fauna, biologische Vielfalt  

3.8.1 Bestand und Bewertung 

Die überplante Fläche ist durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt, die im Süden 

an Gehölzbestände angrenzen und durch einen Feldweg durchschnitten werden. Es konnten keine 
Magerrasenrest oder wärmeliebend Säume festgestellt werden, die auf das Vorkommen von Reptilien 
schließen lassen. Das Gebiet hat somit eine geringe Bedeutung als Lebensraum. 

Im vorliegenden Fall wurde im Vorfeld der Planung anhand der für die artenschutzrechtliche Prüfung 
üblichen Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Abschichtungstabelle) in Kom-
bination mit einer Begehung der Flächen Anfang März eine Vorabschätzung der planungsrelevanten 



vBBP „Solarpark Primus"     Begründung mit Umweltbericht 

Vorentwurf vom 03.05.2022  Seite 23 von 33 

 

Arten durchgeführt. Bei früheren Untersuchungen zur Westumgehung wurde im Nahbereich der Pla-

nung ein Vorkommen von Fledermäusen beobachtet. 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen kann ein Vorkommen von bodenbrütenden Feldvögeln 
in der Fläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen werden Kartierungen während der Brut-
zeit von April bis Juli durchgeführt, um das tatsächliche Vorkommen zu erfassen. Auf dieser Grund-
lage werden im weiteren Verfahren gegebenenfalls Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen.  

3.8.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung und Fortführung der aktuell vorliegenden intensiven Nutzung 
wäre keine Veränderung an den vorhandenen Habitatstrukturen und somit der Artenzusammenset-
zung zu erwarten. Durch die geplante Westumgehung wird es zumindest vorübergehend zu Störun-
gen der Fauna im Bereich der Planung kommen. Die artenschutzrechtliche Prüfung zu diesem Vor-
haben kommt jedoch insgesamt zu dem Fazit, dass die Populationen der betroffenen Arten in einem 
günstigen bzw. unveränderten Erhaltungszustand verbleiben. 

3.8.3 Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kann es durch die vom Baubetriebe ausgehenden Störwirkungen zu einer 
Beeinträchtigung auf der Fläche und der angrenzenden Lebensräume und zur Meidung der Flächen 
kommen, diese sind jedoch zeitlich beschränkt. Die Lebensräume werden nach der Bauphase wieder 
besiedelt. 

Sobald ubiquitäre Arten durch die Bautätigkeit getötet, geschädigt oder gestört werden, bedeutet 
dies keine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes, da die jeweilige Population aufgrund ihrer 

Größe nicht geschädigt wird. Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung der 
festgesetzten Maßnahmen für keine Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäi-
schen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
erfüllt. Es wird daher voraussichtliche keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befrei-
ung gem. § 67 BNatSchG benötigt. 

Es kann insgesamt von einer geringen Beeinträchtigung ausgegangen werden. 

3.8.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Da die entstehende Versiegelung beziehungsweise Teilversiegelung durch die Festsetzungen des Be-

bauungsplans auf ein Minimum reduziert sind, kommt es nicht zu nennenswerten Habitatverlusten. 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität gleichen den anzuneh-
menden Verlust von zwei Brutrevieren für die Feldlerche aus. 

Durch die geplante Neuanlage von Saumstrukturen in den Randbereichen des Geltungsbereiches und 
die Umwandlung der Ackerflächen unter der Anlage in extensiv bewirtschaftetes Grünland werden 

zusätzlich neue Habitatstrukturen geschaffen, so dass mit einer Zunahme der Artenzahl zu rechnen 
ist. 

Die teilweise Überschirmung der bebaubaren Flächen lässt vermuten, dass sich aufgrund der unter-
schiedlichen kleinklimatischen Bedingungen auch eine differenzierte Fauna einstellen wird. Dies trägt 
zur Artenanreicherung bei. 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Säugetieren durch die Errichtung der notwendigen Um-
zäunung des Geländes wird festgesetzt, dass die Unterkante des Zaunes entsprechend der Gelände-

topographie mindestens 15 cm über dem Boden auszuführen ist. Die vorgesehene Umzäunung be-
hindert nicht die Wanderung von Kleintieren, sondern wirkt sich in erster Linie erst ab größeren wie 
Igel und Hase aus. Vielmehr finden diese Tierarten in dem die Anlagenteile begrenzenden Altgras-

streifen neue Lebensräume. Durch die Entwicklung von artenreichem Grünland und Saumstrukturen 
im Randbereich der Anlage wird der Blütenreichtum und somit auch der Insektenreichtum gefördert 
Die Anlage hat damit insgesamt einen positiven Effekt auf das Schutzgut. Die artenschutzrechtliche 
Prüfung, die parallel zu den ersten Verfahrensschritten erarbeitet wird, muss prüfen, ob mit dem 

Verlust von Bruthabitaten von bodenbrütenden Feldvögeln zu rechnen ist. Gegebenenfalls sind zur 
Vermeidung von Verbotstatbeständen im weiteren Verfahren noch Maßnahmen festzulegen. 

3.8.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Beleuch-
tung der Anlage als unzulässig festgesetzt.  

Die Schallemissionen durch die Wechselrichter und Trafos sind so gering, dass es zu keiner nennens-

werten Störung der Tierwelt kommen wird. Der Betrieb der Anlage hat damit keine negativen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut. 
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3.8.6 Ergebnis 

Insgesamt ist durch die Umwandlung von Acker in extensiv genutztes, artenreiches Grünland und 
die Anlage neuer Habitatelemente im Randbereich der Anlage ein positiver Effekt auf das Schutzgut 
zu erwarten. Inwieweit für bodenbrütende Feldvögel mit einem Verlust von Bruthabitaten zu rechnen 
ist, wird aktuell noch untersucht.  

3.9 Flora, Biotoptypen, biologische Vielfalt  

3.9.1 Bestand und Bewertung 

Als potenzielle natürliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation 
bezeichnet, der sich einstellen würde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne 
weiteren Einfluss des Menschen entwickeln könnte. Sie braucht mit der ursprünglichen Vegetation 
nicht übereinstimmen. 

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur 
potentiellen natürlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berück-

sichtigung von Höhenlagen und Klimaverhältnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergänzende 

Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen 
Erkenntnissen geführt. 

Als potentiell natürliche Vegetation ist für diesen Bereich Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchen-
wald im Komplex mit Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald verzeichnet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht zum vollständig aus intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Flächen. Zwischen den Flächen verläuft ein Flurweg, der bestehen bleiben beziehungs-

weise im Rahmen der Westumgehung zum Teil verlegt wird. Nördlich, westlich und östlich schließen 
sich außerhalb des Geltungsbereiches weitere landwirtschaftliche Flächen an, im Süden und Südosten 
Gehölzbestände und anschließend weitere landwirtschaftliche Flächen. Entsprechend ist auch der 
angrenzende Bereich durch weitere intensiv genutzte Ackerflächen geprägt. 

 
Abbildung: Bestand im Geltungsbereich 
 

3.9.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der bio-
logischen Vielfalt oder der Flora erwarten lassen, da diese Flächen weiterhin wie bisher intensiv land-
wirtschaftlich genutzt werden würden. Die Artenarmut würde aller Voraussicht nach beibehalten blei-

ben. 

3.9.3 Baubedingte Auswirkungen  

Durch die Baustelleneinrichtung wird temporär eine Fläche von maximal 200 m² in Anspruch genom-
men und verdichtet. Währen der Bauphase kann es durch die Befahrung der Flächen stellenweise zur 
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Verdichtung von Flächen kommen. Diese Auswirkungen sind jedoch temporär, die Flächen können 

sich kurz- bis mittelfristig wieder regenerieren, so dass keine negativen Auswirkungen verbleiben. 

Der Bereich der Kabelgräben wird nach dem Verfüllen der Sukzession überlassen, so dass keine 
nachhaltigen Auswirkungen entstehen. 

3.9.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Fläche in Anspruch genommen, die derzeit 
durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung eine geringe Wertigkeit aufweist. Die Wertigkeit der 
Flächen wird durch die Umwandlung in mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland erhöht. 

Durch die Eingrünung der Anlage im Randbereich wird zudem die Strukturvielfalt erhöht. Durch die 
auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlagsanfall ist 
langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwarten, die zu 
einer weiteren Auffächerung des Lebensraumspektrums führt. In Bezug auf die Artenzusammenset-
zung und Strukturvielfalt hat die Planung demnach einen deutlich positiven Effekt.  

3.9.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Durch den Betrieb der Anlage sind positive Auswirkungen auf die Flora zu erwarten, da die Pflege der 

Flächen auf die Erhöhung der Artenvielfalt ausgelegt ist und ein darüberhinausgehendes Befah-
ren/Betreten der Flächen nur ausnahmsweise zu Wartungszwecken notwendig wird. 

3.9.6 Ergebnis 

Für das Schutzgut Flora, Biotoptypen und biologische Vielfalt kann eine deutliche Aufwertung durch 
die Planung bilanziert werden. 

3.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Die einzelnen Schutzgüter stehen untereinander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 
miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne die 
Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). Beide 
stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. 
Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

3.11 Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Erhaltungsziele und den Schutz-

zweck umliegender Natura 2000-Gebiete  

FFH-Gebiete oder europarechtlich geschützte Vogelschutzgebiete werden durch die Planung nicht 
direkt berührt, so dass keine negativen Auswirkungen auf diese Gebiete zu erwarten sind. 

Das nächstgelegene Natura 200 Gebiet ist das FFH-Gebiet Nr. 6537-372 „Johannisberg “ – dieses 

Gebiet befindet sich östlich des Geltungsbereiches in einem Abstand von etwa 9 km.  

Die Planung hat keine Auswirkung auf diese Gebiete. 

3.12 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

In direkter Nachbarschaft ist derzeit keine Aufstellung von Plänen vorgesehen. Eine Kumulation mit 
angrenzenden Projekten ist daher nicht zu erkennen. 

4 .  Verme idungs -  und  M in im ie rungsmaßnahmen   

Im Folgenden wird erläutert, mit welchen Maßnahmen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden, verhindert oder verringert werden, sowohl während der Bauphase als auch der 
Betriebsphase. 

Die Maßnahmen sind in den Festsetzungen des Bebauungsplanes verankert und tragen zur Vermei-
dung, und Verringerung von erheblichen Umweltauswirkungen bei.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durchlässige Gestaltung der Einfriedung für Säugetiere mittlerer Größe 

Es wird festgesetzt, dass sich die Unterkante des Zauns mindestens 15 cm über dem Gelände befin-
den muss. Dadurch wird eine Durchlässigkeit für Tiere wie Igel, Feldhase, Marder und andere er-
reicht, die zum Beispiel von Greifvögeln erbeutet werden. Durch die Anhebung der Zaununterkante 
wird die Zerschneidung des Lebensraumes für diese Tierarten vermieden. 
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Entwicklung von extensivem Grünland innerhalb der PV-Anlage durch Mahd/extensive Beweidung 

(Maßnahme V2) 

Unter den Photovoltaikmodulen wird artenreiches, extensiv genutztes Grünland entwickelt, so dass 
zu erwarten ist, dass sich der Artenreichtum im Vergleich zur momentanen Nutzung eher erhöht. 
Näheres zur Pflege wird unter Punkt 5.2 – Maßnahmen erläutert. 

Verwendung von autochthonem Saatgut 

Für alle Ansaaten wird die Verwendung von standortgerechtem, autochthonem Saatgut festgesetzt. 

Verbot einer dauerhaften Beleuchtung der Anlage 

Zur Vermeidung von Lockwirkungen auf nachtschwärmende Insekten wird eine dauerhafte Beleuch-
tung der Anlage als unzulässig festgesetzt. 

Schutzgut Boden 

Durch die vorgesehene Verankerung der Modultische im Boden wird ein Eingriff in den Boden durch 
Versiegelung weitestgehend vermieden und auf das absolut notwendige Maß im Bereich der Tech-

nikgebäude und Zufahrten beschränkt. 

Die Fläche für die Baustelleneinrichtung wird auf maximal 200 m² beschränkt und muss von den 
angrenzenden Gehölzen einen Abstand von mind. 10 m einhalten.  

Das Befahren der Flächen während und nach der Errichtung der Freiflächen- Photovoltaikanlage sollte 
- wenn möglich - witterungsangepasst, d. h. nicht bei Nässe erfolgen, um den Boden möglichst wenig 
zu verdichten, und auf das unbedingt nötige Maß beschränkt werden. 

Es dürfen keine Schadstoffe in den Boden eingetragen werden. Sollte es doch dazu kommen, ist der 
Boden an dieser Stelle abzutragen und fachgerecht zu entsorgen. 

Sind neue Baustraßen vorübergehend nötig, so sind Schwerlastplatten auf einer Breite von 3 m vo-
rübergehend einzubauen. 

Bei der Herstellung der Kabelgräben ist Ober - und Unterboden getrennt zu lagern und wieder ein-
zubauen. 

Schutzgut Wasser 

Durch die direkte, breitflächige Versickerung von Niederschlagswasser auf der Fläche ist der Eingriff 
in das Schutzgut Wasser nicht vorhanden. 

Schutzgut Landschaftsbild 

Festsetzungen zur Fassaden- und Dachgestaltung der notwendigen Technikgebäude verringern zu-
sätzlich die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Durch das Verbot einer dauerhaften Beleuchtung 
der Anlage wird eine optische Fernwirkung bei Nacht vermieden. 
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5 .  Ges ta l tungs -  und  Ausg l e i ch smaßnahmen   

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden `Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft´, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier „Bau- und landesplanerische Behand-
lung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und 
Verkehr von 10.12.2021 durchgeführt. Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von 
einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Be-
wältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen in dem Hinweispapier spezifische Hinweise 

gegeben. Diese gelten ausschließlich für Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen. 

Die Grundlage für die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flächenzustand vor Beginn der Maß-
nahmen.  

5.1 Bestandserfassung und Bewertung 

Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt anhand vorhandener Untersuchungen sowie eigener 

Erhebungen. 

Maßgebend für die Erfassung und Bewertung ist der tatsächliche Zustand der Schutzgüter im Unter-
suchungsraum vor dem Eingriff. Dabei sind auch die Planungsrelevanten Vorbelastungen zu berück-
sichtigen, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses in tatsächlicher und rechtlicher Sicht verläss-
lich absehbar sind.  

Die Bewertung des Ausgangszustands wird maßgebend davon bestimmt, welche Bedeutung den je-
weiligen Schutzgütern zukommt. Die Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes lässt sich anhand der 

wesentlichen wertbestimmenden Merkmale und Ausprägungen in die Kategorien gering, mittel und 
hoch einteilen. Die Bewertung zum Schutzgut Arten und Lebensräume erfolgt in Anlehnung an die 
Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung.  

Bewertung des Ausgangszustands 

Nr. Schutzgut Beschreibung Kategorie 

1 Arten & Lebens-
räume 

Intensiv bewirtschaftete Äcker/Grünlandflächen 
(A11/G11) 

geringe Bedeutung 

2 Boden & Fläche Anthropogen überprägter Boden ohne kulturhis-

torische Bedeutung oder Eignung für die Ent-
wicklung von besonderen Biotopen 

mittlere Bedeutung 

 

3 Wasser Flächen mit dauerhaft abgesenktem Grundwas-
ser 

geringe Bedeutung 

4 Klima / Luft Flächen ohne kleinklimatisch wirksame Luftaus-
tauschbahnen 

geringe Bedeutung 

5 Landschaftsbild Technische Vorprägung, ausgeräumte, struktur-
arme Agrarlandschaft 

geringe Bedeutung 

 

 

5.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes  

Gemäß dem aktuellen Hinweispapier zur Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen kann bei Einhaltung einer Reihe von Maßgaben bei der Detaillierung der Photo-
voltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, wenn der Ausgangszustand der Anlagen-
fläche gemäß Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ (BNT A11 gemäß Biotopwertliste) 
und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß Biotopwertliste) einzuordnen ist, davon 
ausgegangen werden, dass i.d.R. keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verblei-

ben. In diesen Fällen entsteht kein Ausgleichsbedarf. 
Im Folgenden sind die gemäß Hinweispapier erforderlichen Maßnahmen aufgelistet: 
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Maßnahmen  Umsetzung 

ja nein 

Grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen 

- Standortwahl unter Beachtung der Standorteignung (Ausschluss- und 

Restriktionsflächen) 
  

- Keine Überplanung naturschutzfachlich wertvoller Bereiche (z.B. amtlich 
kartierte Biotope, Bodendenkmäler und Geotope, Böden mit sehr hoher Be-
deutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte gemäß § 2 Bundesbo-
denschutzgesetz - BBodSchG)  

  

- 15 cm Abstand des Zauns zum Boden bzw. anderweitige Zäunungen, 
durch die dieselbe Durchlässigkeit für Klein- und Mittelsäuger etc. gewähr-
leistet werden kann  

  

- Fachgerechter Umgang mit Boden gemäß den bodenschutzgesetzlichen 
Vorgaben  

  

- Standortwahl auf intensiv genutztem Acker- oder Grünland   

   

Vermeidung durch ökologische Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen 

o Grundflächenzahl (= GRZ = Maß der baulichen Nutzung) ≤ 0,5    

o zwischen den Modulreihen mind. 3 m breite besonnte Streifen    

o Modulabstand zum Boden mind. 0,8 m    

o Begrünung der Anlagenfläche unter Verwendung von Saatgut aus gebiets-
eigenen Arten bzw. lokal gewonnenen Mähgut,  

  

o keine Düngung,    

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,    

o 1- bis 2- schürige Mahd (Einsatz von insektenfreundlichen Mäh-werk, 

Schnitthöhe 10 cm) mit Entfernung des Mähguts oder/auch standortange-

passte Beweidung oder/auch kein Mulchen 

  

Im vorliegenden Fall werden alle Vorgaben eingehalten, so dass kein gesonderter Ausgleichsbedarf 
entsteht. 

Der Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Landschaftsbild wird aufgrund der sehr spezifischen Eigenart 
dieses Schutzguts immer gesondert verbal-argumentativ ermittelt.  
 

Die entscheidenden Kriterien für das Ausmaß an erheblichen Beeinträchtigungen sind der Wirkraum, 
der durch die Sichtbarkeit der Anlage in der Landschaft (Fern- und Nahsicht) bestimmt wird und der 
naturschutzfachliche Wert des Schutzguts Landschaftsbild in diesem Wirkraum unter Einbezug etwa-
iger Vorbelastungen. Diese Beeinträchtigungen gilt es soweit wie möglich zu vermeiden, dafür ist die 
Standortwahl das zentrale Instrument. Grundsätzlich ist die Standortwahl daher unter Beachtung der 
ausschließenden bzw. einschränkenden Kriterien zu treffen.  

Im vorliegenden Fall liegen keine ausschließenden oder einschränkenden Kriterien vor. Der Wert des 

Schutzgutes Landschaft ist aufgrund der kaum vorhandenen aufwertenden Strukturen sowie der 
technischen Vorprägung eingeschränkt.  

Zusätzlich werden folgende Vermeidungsmaßnahmen in die Planung mit-einbezogen werden: 

- Erhalt wertvoller Landschaftselemente (Einzelbäume, Feldgehölz) und Biotopstrukturen angrenzend 
an die Anlagenfläche 

- Anordnung der Module unter Rücksichtnahme auf Topographie und vorhandenes Relief 

Die verbleibenden Auswirkungen auf das Schutzgut werden durch die Anlage von Saumstrukturen 
(Maßnahme V2) im Randbereich der Planung ausgeglichen. 

5.3 Vermeidungsmaßnahmen  

Maßnahme V1: 

Entwicklung Saumstruktur entlang des Zaunes 
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Eine genauere Beschreibung der Gestaltungsmaßnahme ist dem Punkt 5.5 - Maßnahmenbeschrei-

bung zu entnehmen. Die Lage der Maßnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu entnehmen, sie ist als V1 gekennzeichnet. 

Maßnahme V2: 

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland innerhalb der eigentlichen Freiflächenphotovoltaik-
anlage 

Eine genauere Beschreibung der Gestaltungsmaßnahme ist dem Punkt 5.5 - Maßnahmenbeschrei-
bung zu entnehmen. Die Lage der Maßnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan zu entnehmen, sie umfasst fast alle Flächen innerhalb des Zaunes. 

Maßnahme V3:  

Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung. 

Eine genauere Beschreibung der Gestaltungsmaßnahme ist dem Punkt 5.5 - Maßnahmenbeschrei-
bung zu entnehmen. Die Lage der Maßnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu entnehmen, sie umfasst fast alle Flächen außerhalb des Zaunes. 

Eine genauere Beschreibung der Maßnahme ist dem Punkt 5.5 - Maßnahmenbeschreibung zu ent-
nehmen. Die Lage der Maßnahme ist dem Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan zu 
entnehmen, sie ist sind mit den Nummern der Vermeidungsmaßnahme (V1 – V3) gekennzeichnet. 

 

5.4 Bewertung des Ausgleichs  

Gemäß Hinweispapier „Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ 

des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr von 10.12.2021 verbleibt unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen kein Ausgleichsbedarf.  

5.5 Maßnahmenbeschreibungen  

Maßnahme V1: 

Entwicklung Saumstruktur entlang des Zaunes 

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Se-
getalvegetation (A11 = 2 WP) 

Entwicklungsziel:  Mäßig artenreiche Säume frischer bis mäßig trockener Standorte (K122; 
6 WP) 

Ansaat der bisherigen Ackerflächen mit einer artenreichen blütenreichen, autochthonen Saatgut-
mischung für frische Standorte, zum Beispiel Schmetterlings-/Wildbienensaum von Rieger-Hoff-
mann.  

Die freizuhaltenden Flächen zwischen dem Zaun und den angrenzenden Flurstücken sind als Saum 
(Zielzustand Mäßig artenreiche Säume frischer bis mäßig trockener Standorte) zu entwickeln. Der 
Saum ist alle zwei Jahre im Herbst zu mähen. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist 
ausgeschlossen. 

Maßnahme V2: 

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland innerhalb der eigentlichen Freiflächenphotovoltaik-
anlage 

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talvegetation (A11; 2 WP) 

Entwicklungsziel:  Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (G212; 8 WP) 

Die Pflege des Grünlandes innerhalb der PV-Anlage erfolgt durch 1 bzw. 2 schürige Mahd ohne Dün-
gung der Fläche.  

Dabei werden etwa drei Viertel der Fläche zweischürig gemäht, mit dem ersten Schnitt ab 1. Juli und 

dem zweiten Schnitt ab 15. August.  

Das verbleibende Viertel wird einmalig mit dem zweiten Schnitt ab 15. August gemäht. Die Abschnitte 
mit ein- oder zweimaliger Mahd sollen dabei jährlich anders innerhalb der Fläche verteilt sein, um 
einen gleichmäßigen Nährstoffentzug zu gewährleisten. Alternativ ist eine extensive Beweidung 
durch Schafe möglich. 
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Damit wird sichergestellt, dass Vogelarten, die ihre Nester am Boden anlegen, durch die Mahd nicht 

bei der Brutausübung beeinträchtigt werden. Gleichzeitig ist eine Grünlandpflege oder -bewirtschaf-
tung erforderlich, um langfristig eine Verbuschung zu verhindern und einen Nährstoffentzug zu er-
reichen. Ebenso werden damit günstige Nahrungsbedingungen für die in der Hecke brütenden Vo-
gelarten geschaffen.  

Auf dem gesamten Grünland innerhalb der Photovoltaikanlage ist der Einsatz Dünger und Pestiziden 
zu untersagen.  

Aufkommende  Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude, kanadische Goldrute, japani-

scher Knöterich) sind auf der gesamten Fläche frühzeitig zu beseitigen. 

 

Maßnahme V3:  

Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung 

Derzeitige Nutzung/ Bestand: Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Sege-
talvegetation (A11; 2 WP) 

Entwicklungsziel:  Wildgehölzhecken (B112; 10 WP) 

   Artenanreicherung des Gebiets 

Herstellung der Eingrünungsfläche: 

Bepflanzung mit einer einreihigen Hecke gemäß Vorgaben der Vorhaben- und Erschließungsplanes. 
Die gesetzlichen Mindestabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken (gem. AGBGB) sind in den 
Pflanzschemen berücksichtigt.  

Die Gehölze müssen aus autochthoner Anzucht des Vorkommensgebietes „5.2 Schwäbische und 

Fränkische Alb“ stammen. Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen 
der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.V. entsprechen (Mindestqua-
lität: v.Str., H 60-100 cm). Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in ihrem Bestand dau-
erhaft zu sichern. Nicht angewachsene Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch Gehölze 
gleicher Art und Größe zu ersetzen. 

 

Artenliste: 

Rosa canina Hundsrose  Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Crataegus laevigata Weißdorn  Corylus avellana Haselnuss 

Rhamnus catharticus Kreuzdorn  Prunus spinosa Schlehe 

 

Pflege der Hecken: 

In den ersten drei Jahren sind die Heckenbereiche auszumähen, um ein sicheres Anwachsen der 
Pflanzung zu gewährleisten.  

Im weiteren Anschluss ist ein abschnittsweises „Auf den Stock setzen“, im Abstand von mindestens 
7 Jahren möglich. In den auf den Stock gesetzten Bereichen sind Überhälter in Form von einzelnen 
Bäumen bzw. Sträuchern zu belassen. Das Schnittgut ist aus dem Heckenbereich zu entfernen. Der 
Zeitraum für diese Pflegemaßnahme beschränkt sich auf den Zeitraum von 01. Oktober bis 28. Feb-
ruar. 
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6 .  Mon i t o r i ng  fü r  d i e  e rheb l i chen  Ausw i rkungen   

Die Entwicklung der Flächen ist in Bezug auf die angestrebten Zielzustände regelmäßig alle fünf Jahre 
zu prüfen. Ist die Entwicklung nicht zufriedenstellend, ist die Pflege gegebenenfalls anzupassen. 

7 .  P l anungsa l t e rnat i ven   

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind Planungsalternativen innerhalb des Geltungsbereiches zu be-
trachten. 

Die Erschließung der Fläche wird durch die vorhandenen Flurwege vorgegeben, hier sind keine sinn-
vollen Alternativen vorhanden. Für die Anordnung der Saumstrukturen wurden verschiedene Varian-
ten geprüft. Auf eine Eingrünung mit Heckenpflanzungen, wurde zugunsten der geplanten Saum-
strukturen verzichtet, da eine intensivere Eingrünung aufgrund der Lage und Vorbelastung als nicht 

zwingend erforderlich erachtet wurde.  

Die Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen Abständen zur Umzäunung, um eine Umfahrung 

zu ermöglichen. Sinnvolle Alternativen sind hier nicht zu erkennen. 

8 .  Hinwe i se  au f  P l anungsschwie r igke i t en  und  Methoden  der  P l a -

nung   

Da es sich bei der Planung um einen relativ überschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-
voltaikanlagen handelt, sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. 
Daher ist der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt 
angrenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren 
nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Untersu-

chungsraum ist bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 
wurde. Dies wurde durch Bestandserhebungen vor Ort ergänzt. 

Darüber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und 

Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Bayerischen Denkmalatlas, des 

Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes, u. ä. ausgewertet 
worden.  

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 
Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 
fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 
nicht erkennbar. 

Es bestehen keine genauen Kenntnisse über den Grundwasserstand.   
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9 .  Zusammen fassung   

Für einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 11,28 ha wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
"Solarpark Primus" zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage westlich von Haselmühl, Ge-
meinde Kümmersbruck aufgestellt. 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter zu-
sammen: 

Schutzgut  Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

 Ergebnis 

Boden/Fläche  
ohne 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 
 gering 

Grundwasser   
ohne 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

positive Auswir-
kung 

 

ohne 

Erheblich-

keit 

Oberflächengewäs-
ser 

 
nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 
 

nicht  

betroffen 

Luft / Kl ima  
geringe 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 
 

ohne 

Erheblich-
keit 

Landschaft/ Erho-
lung 

 
geringe 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 
 

geringe/ 
mittlere Er-

heblichkeit 

Mensch / Gesund-

heit 
 

geringe 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 
 

ohne 

Erheblich-
keit 

Kultur- und Sach-

güter 
 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

 nicht  

betroffen 

Fauna   
geringe 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 
 

geringe/ 
mittlere Er-
heblichkeit 

Flora  
ohne 

Erheblichkeit 

positive Auswir-
kung 

positive Auswir-
kung 

 
positive 
Auswirkung 
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Vorhaben- und Erschließungsplan
‚Solarpark Primus'

Grünland innerhalb PV-Anlage / Modulfläche
Zielzustand: Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (G212)
Pflege durch 1-2 schürige Mahd (1. Schnitt ab 01. Juli, 2. Schnitt ab
15. August).
Alternativ ist eine extensive Beweidung zulässig, zum Beispiel mit
Schafen.

Vermeidungsmaßnahmen
V1: Entwicklung artenreicher Säume und Staudenfluren frischer bis

mäßig trockener Standorte (K122)
Die Staudenfluren/Säume werden alle zwei bis drei Jahre im
Herbst abschnittsweise gemäht.

Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung (s.Pflanzschema 1)
Zielzustand: Wildgehölzhecken (B112)
Pflege: In den ersten drei Jahren Heckenbereiche regelmäßig
ausmähen, um ein sicheres Anwachsen der Pflanzung zu
gewährleisten. Danach ist abschnittsweises „Auf den Stock setzen“
möglich, Abstand mindestens 7 Jahre. Dabei sind Überhälter in Form
von einzelnen Bäumen bzw. Sträuchern zu belassen. Schnittgut ist zu
entfernen. Zeitraum für die Pflegemaßnahme: 01. Oktober - 28.
Februar.

V2

V1

V3

Zaun, OK max. 2,30 m, UK min. 0,15 m über Gelände

Modulreihen, schematisch - genauer Standort nicht verbindlich,
Abstand zwischen den Reihen ca. 2-4 m

örtliche Verkehrsflächen, Befestigung nur als Schotterrasen

Bemaßung

Baugrenze

Grenze räumlicher Geltungsbereich

Zufahrten

5.00

Wald- und sonstige Gehölzbestände

Überörtliche Verkehrsfläche - geplante Staatsstraße

Anbauverbot geplante Staatsstraße

20-kV Freileitung

1.50
25.50

Pflanzschema 1
(Sträucher, 1-reihige Hecke) (25,5 m lang 3,00 m breit)

Grenze Geltungsbereich

CS CO CO CRLRCAPS PS RN CS PS CO CO RCAPS PS RCA

Pflanzliste -Pflanzschema 1
Menge je
Abschnitt BOT-NAME Name Kürzel

3 Rosa canina Hundsrose RCA
1 Crataegus laevigata Weißdorn CRL
1 Rhamnus catharticus Kreuzdorn RN
2 Cornus sanguinea Roter Hartriegel CS
4 Corylus avellana Haselnuss CO
6 Prunus spinosa Schlehe PS

zu verwenden sind ausschließlich autochthone Gehölze des Vorkommengebietes "5. 2
Schwäbische und Fränkische Alb"; Mindestqualität: v. Str., H 60-100 cm;

2.00

Z
aun

B
augrenze

Module

3.00

bis 2.20 m

1.00

bis 3.00 m

3.00

Flurgrenzen, Flurnummern

nachrichtliche Darstellungen /Hinweise/ Bestand

122

Erschließungsweg: bestehender Flurweg
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A  PLANZEICHNUNG

Flächennutzungsplanänderung der GemeindeKümmersbruck zum vBBP "Solarpark Primus"



Art der baulichen Nutzung
Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
auf den Grundstücken Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610,
628 (TF), 629 (TF), 630 (TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering.

Sonstige Planzeichen und Erläuterungen

Änderungsbereichsgrenze der Flächennutzungsplanänderung

S
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Flächennutzungsplanänderung der GemeindeKümmersbruck zum vBBP "Solarpark Primus"

Legende Änderung des Flächennutzungsplanes

B PLANZEICHENERKLÄRUNG
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C VERFAHRENSVERMERKE 

1.  Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom …………… gemäß § 2 Abs.1 BauGB die Änderung 

des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am ………………… ortsüblich 
bekannt gemacht.  

2.  Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darle-
gung und Anhörung für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 
………………… hat in der Zeit vom ………………… bis ………………… stattgefunden. 

3.  Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 

………………… hat in der Zeit vom ………………… bis ………………… stattgefunden. 

4.  Zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der vom Gemeindetrat am 
………………… gebilligten Fassung vom ………………… wurden die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………………… bis ………………… beteiligt. 

5.  Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der vom Gemeinderat am …………. gebil-
ligten Fassung vom ………………… wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

vom ………………… bis ………………… öffentlich ausgelegt. 

6.  Die Gemeinde Kümmersbruck hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ………………… die 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom ………………… festgestellt. 

 
Kümmersbruck, den ............................ 

 
.......................................................................................................... 

1. Bürgermeister Roland Strehl 

 
7.  Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat die Flächennutzungsplanänderung 

mit Bescheid vom ................. AZ ........................... gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

 

8.  Ausgefertigt 
 

Kümmersbruck, den ............................ 

 
.......................................................................................................... 

1. Bürgermeister Roland Strehl 

 

9.  Die Erteilung der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung wurde am ................... 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit Begründung 

wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan ist 
damit rechtswirksam. 

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 

BauGB wird hingewiesen. 

Kümmersbruck, den ............................ 

 
.......................................................................................................... 

1. Bürgermeister Roland Strehl 

 

Für die Planung: 

Sulzbach-Rosenberg, den .................... 

 

..........................................................                                         
NEIDL+NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB   
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D BEGRÜNDUNG  

1 .  Gese t z l i che  Grund lagen  

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. 

I S. 4147) 

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung - 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-

ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

BayBO Bayerische Bauordnung 2008 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 

(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 

663). 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz - in der 

Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-

setzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in 

der freien Natur - Bayerisches Naturschutzgesetz - in der Fassung vom 23.02.2011 

(GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 

352). 

2 .  P l anungs rech t l i che  Vorausse tzungen  

Das Gebiet des geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im wirksamen Flächennutzungs-
plan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Kümmersbruck zum Großteil als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt.  

Im südlichen Randbereich der Änderung stellt der Flächennutzungsplan schützenswerte Gehölze 
und Bäume dar. Diese bleiben erhalten. Zudem ist in diesem Bereich als Ziel landschaftsplaneri-

sches Ziel „Erhalt, Optimierung und Entwicklung Talräume in ihrer Verbundfunktion“ dargestellt. 
Diese Darstellung bleibt ebenfalls erhalten wird auf Ebene des Bebauungsplanes durch die Einhal-
tung von Abstandflächen berücksichtigt. 

Über den nordwestlichen Teil des Änderungsbereiches verläuft eine oberirdische Leitung, die im 
Flächennutzungsplan nachrichtlich dargestellt ist. Die Darstellung bleibt erhalten.   
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan, ohne Maßstab  

Im Parallelverfahren wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Solarpark Primus" zur Errichtung 

einer Photovoltaik-Freiflächenanlageaufgestellt. Die betreffenden Bereiche werden zukünftig als 
Sondergebiet Photovoltaik nach § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt. 

Der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans wird ein Umweltbericht beigefügt.  

2.1 Landesentwicklungsprogramm  

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit 

Stand 2018 liegt die Gemeinde Kümmersbruck im allgemeinen ländlichen Raum und im Raum mit 
beschränktem Handlungsbedarf-Kreisregionen sowie im ländlichen Raum mit Verdichtungsansät-
zen, für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen. 

Gemäß LEP 6.2.1 (Z) „Erneuerbare Energien“ sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen 
und zu nutzten. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden. 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanla-

gen explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue 
Siedlungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit 
nicht notwendig.  

Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Lan-
desentwicklung entgegen. 

2.2 Regionalplanung 

Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 6 – Oberpfalz Nord sind für den Planbereich 
folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist das Gemeindegebiet Kümmersbruck als Ländlicher Teilraum, 
dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, ausgewiesen. Die Gemeinde Kümmersbruck 
selbst ist demnach ein Unterzentrum. Die Gemeinde Kümmersbruck gehört zu den Stadt- und Um-
landbereichen Amberg/Sulzbach-Rosenberg. Zudem liegt die Gemeinde Kümmersbruck auf einer 

Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung. 

Der Geltungsbereich der Planung überlappt im Südosten zum Teil mit dem Regionalen Grünzug 
„Talraum der Vils südlich und nördlich von Amberg mit Verbindung nach Sulzbach-Rosenberg“. Die 
Regionalen Grünzüge sollen gemäß Regionalplan (4.1) erhalten bleiben.  
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Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 

Die überplanten Flächen liegen nicht innerhalb eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes gemäß Re-
gionalplan. 

3 .  E r fo rde rn i s  und  Z ie l e  

Die Gemeinde Kümmersbruck beabsichtigt durch die Auswahl passender Flächen, den Einsatz er-
neuerbarer Energien unter Wahrung kommunaler und öffentlicher Interessen zu fördern. 

Der Bedarf an PV-Anlagen ergibt sich aus dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) sowie dem 

Bayerischen Energieprogramm, wonach der Anteil erneuerbarer Energien deutlich erhöht werden 

soll. Ende 2020 wurde das EEG novelliert. Das EEG 2021 enthält u.a. Ausbaupfade zur Erreichung 
des 65-Prozent-Ziels sowie als Langfristziel, dass vor dem Jahr 2050 der gesamte Strom, der in 
Deutschland erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt werden soll. Nach Meldung 
des statistischen Bundesamtes vom 11 Juni 2021 betrug der Anteil zur Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien im 1. Quartal 2021 Bundesweit 138,2 TWh was einem prozentualen Anteil von 
41 % an der Bundesweiten Stromerzeugung entspricht was ein Defizit von 24 % begründet. 

Bayern will den Anteil Erneuerbarer Energien an der eigenen Stromerzeugung bis 2025 auf 70 Pro-
zent steigern. Nach Meldung des bayerischen Landesamtes für Statistik vom 14.12.2020 - 
330/2020/34E betrug der Anteil zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 38 678 GWh und 
hatte damit einen Anteil von 51,6 Prozent an der bayerischen Stromerzeugung was ein Defizit um 
18,4 % bis zum Jahr 2025 begründet. 

Zur Verringerung des zuvor genannten defizitären Anteils bei der Stromerzeugung durch erneuer-

bare Energien möchte die Gemeinde Kümmersbruck durch die Ausweisung des gegenständlichen 
Sondergebietes einen aktiven Beitrag zu der zuvor genannten Zielerreichung auf Landes- als auch 
auf Bundesebene leisten. 

Auch im Interesse des Klima- und Umweltschutzes soll eine nachhaltige Entwicklung der Energie-
versorgung ermöglicht werden. Das Vorhaben entspricht damit dem Interesse der Allgemeinheit an 
einer möglichst sicheren, gleichzeitig auch umweltverträglichen Energieversorgung. Der Betrieb der 
Photovoltaikanlagen besitzt gegenüber anderen Formen der Stromerzeugung aus regenerativen 

Energien sowie aus fossilen Brennstoffen Vorteile: keine Emissionen (kein Lärm, keine Luftbelas-
tung, keine Geruchsbelastung); weitestgehend keine Abfälle; wartungsfrei bei langer Nutzungsdau-
er; hohe Zuverlässigkeit. Die Belastung der Umwelt ist daher sehr gering und nicht nachhaltig. Mit 
der Energieerzeugung über Photovoltaikanlagen lassen sich die Ziele des Klimaschutzes, insbeson-
dere den CO2-Ausstoß zu verringern, in besonderem Maße umzusetzen.  

Durch entsprechende Eingrünungsmaßnahmen kann eine mögliche Beeinträchtigung auf das Land-
schaftsbild entscheidend gemindert und eine Einbindung in die Landschaft erreicht werden. 

Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan sieht die 
Ausweisung eines Sondergebietes nach § 11 BauNVO `Photovoltaik` für die Nutzung und Förde-
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rung solarer Strahlungsenergie im Gebiet der Gemeinde Kümmersbruck vor. Die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan erfolgt im Parallelverfah-

ren.  

Konkreter Anlass für die FNP-Änderung ist die geplante Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikan-

lage auf den Flurstücken Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610, 628 (TF), 629 (TF), 630 
(TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering durch einen privaten Vorhabensträger. Der Geltungs-
bereich der Änderung hat eine Fläche von ca. 11,28 ha und liegt nordwestlich von Kümmersbruck 
beziehungsweise Haselmühl, direkt an der Gemeindegrenze zum Stadtgebiet Amberg. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nutzung von 
Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden wertvolle Res-
sourcen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energieversorgung die regiona-

le Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum nachhaltig. 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den Bauleitplänen beson-
ders zu berücksichtigen. 

4 .  Räuml i che  Lage und  Größe  

Das Plangebiet liegt nordwestlich von Kümmersbruck beziehungsweise Haselmühl, direkt an der 
Gemeindegrenze zum Stadtgebiet Amberg. Etwa 230 m nördlich befindet sich das Industriegebiet 

Süd und etwa 360 m nordwestlich ein Umspannwerk. Es handelt sich bei den überplanten Flächen 
um derzeit als Ackerfläche intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

  Lage der Flächen, ohne Maßstab (Quelle: Bayernatlas) 

die Flurstücke Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 610, 628 (TF), 629 (TF), 630 (TF), 631 
(TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering. Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt insgesamt ca. 11,28 
ha und ist in vier Teilflächen unterteilt.  

5 .  Gegenwär t i ge  Nutzung  des  Geb i e t es  

Die Eingriffsfläche ist derzeit als Landwirtschaftliche Fläche zu bezeichnen, sie wird als Ackerfläche 
genutzt. 

6 .  E rsch l i eßung/ In f ras t ruk tu r   

Die verkehrliche Anbindung der Plangebiete erfolgt über den zwischen den Teilflächen verlaufenden 
Flurweg, wobei sich der Verlauf dieses Weges im Zuge des Anschlusses an die Westumgehung so 
verändern wird, dass er zwischen den beiden östlichen Teilflächen verläuft.  

Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflächig 
zu versickern, ein Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich. 
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7 .  Landscha f t sb i l d  

Das Umfeld ist von der kleinteiligen Nutzung mit Landwirtschaft und den umliegenden Wald- und 
Gehölzbeständen geprägt. Es dominiert der ländliche Charakter geprägt von einer Mischnutzung 
aus Ackerland, Grünland, Weihern und Waldfläche mit einer flachwelligen Geländestruktur. Inner-

halb des Geltungsbereiches sind keine gliedernden oder landschaftsbildwirksamen Strukturen vor-
handen. Direkt südlich angrenzend befinden sich Gehölzstrukturen, die Fläche von den südlich an-
grenzenden Flächen abgrenzen und die Landschaftsbildeinheit abschließen. 

Eine Technische Vorprägung des Landschaftsbildes stellen die über die Fläche und nördlich davon 
verlaufenden Freileitungen dar, die aufgrund der Nähe zum Umspannwerk hier konzentriert vor-
kommen. 

Die Landwirtschaftlichen Flächen selbst haben keinen direkten Wert für die Erholungsnutzung. 

 Landschaftsbild (Quelle: Bayernatlas) - rot umrandet: grober Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes 

Der Landschaftsbildausschnitt der Planung wird nach Süden und Südosten Gehölzstrukturen be-
grenzt, so dass in diese Richtungen keine Blickbeziehungen zu Wohnbebauung bestehen. Aufgrund 
der bereits bestehenden technischen Vorprägung sowie die zukünftige Lage an der Westumgehung 

bietet sich die Fläche für eine landschaftsbildschonende Nutzung an.  

8 .  Standor tp rü fung  

Potenzielle Standorte für Photovoltaikanlagen ergeben sich aus den Vorgaben des Landesentwick-

lungsprogrammes sowie Regionalplanes, den Förderbedingungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und den natürlichen Gegebenheiten der einzelnen Flächen in Bezug auf Biotopausstat-
tung, Ausrichtung und zu erwartende Sonnenstrahlung. 

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flächen errichtet 
werden. Von dem Anbindungsgebot gemäß LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 
in der Begründung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der Flächen 
an eine Siedlungseinheit nicht notwendig. 

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 können Freiflächenanlagen gefördert werden, 
wenn sich die Anlage auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbauli-
cher oder militärischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor 

von 200 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn oder auf bereits versiegelten 
Flächen befinden, wobei innerhalb dieses Korridors ein mindestens 15 m breiter Korridor freigehal-
ten werden soll.  
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Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlässt, 
können außerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grünland in einem benachteiligten Gebiet 

gefördert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. März mit der Verordnung über Gebote für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Gemeindegebiet Küm-

mersbruck fällt vollständig in diese Förderkulisse. 

Im Vorfeld des Verfahrens wurde auf Wunsch der Gemeinde Kümmersbruck im Juni 2021 eine Prü-
fung der Standortalternativen von dem Landschaftsarchitekturbüro Trepesch erstellt. Bei dieser 
Analyse wurde geprüft, welche Flächen im Gemeindegebiet Kümmersbruck für einen PV-
Freiflächenstandort geeignet wären. Das Gutachten zur Prüfung von Standortalternativen kam zum 
Ergebnis, dass der Geltungsbereich für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage geeignet ist. Die einzel-
nen Prüfschritte alternativer Standorte sind dem beigefügten Gutachten „eine Ermittlung von ge-

eigneten Freiflächen-Photovoltaikanlagen-Vorranggebieten in der Gemeinde Kümmersbruck“ in der 
Fassung vom 10.06.2021 zu entnehmen.  

Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehölzstrukturen und der Vorbelastung der 
Flächen durch die Nähe zum Industriegebiet sowie Umspannwerk und Freileitungen sowie die zu-
künftige Anbindung an die Westumgehung bieten sich die gewählten Flächen für eine landschafts-
bildschonenden und gleichzeitig rentable Nutzung mit Photovoltaik an, es entstehen nur geringe 

Auswirkungen auf die Schutzgüter.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 
Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung. 

9 .  Denkmal schutz  

Im direkten Umgriff der Planung sind keine Bodendenkmäler bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte 
Bodendenkmäler befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochen-

funde sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu 
melden. (Art. 8 DSchG) 

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflich-
tet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten 
befreit. 

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
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E UMWELTBERICHT 

1 .  Dars te l l ung  des  Bauvorhabens   

Die Gemeinde Kümmersbruck hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „So-
larpark Primus“ zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage beschlossen. Der Geltungsbe-
reich umfasst die eine Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. Fl.-Nr. 606 (TF), 607 (TF), 608 (TF), 609, 
610, 628 (TF), 629 (TF), 630 (TF), 631 (TF) und 632 (TF), Gmkg. Köfering. Die Fläche des Gel-
tungsbereiches beträgt insgesamt ca. 11,28 ha. Die Zu- und Abfahrten außerhalb des Geltungsbe-
reiches erfolgen auf bereits vorhandenen Zufahrten.  

Das von der Photovoltaikanlage abfließende Niederschlagswasser ist auf dem Baugebiet breitflächig 
zu versickern, ein Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss ist nicht erforderlich. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weist ein Sondergebiet zur Nutzung regenerativer Energien 
(Photovoltaik) aus. 

Da die bisher im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan dargestellten Nutzungen 
nicht der durch die Planung angestrebten Nutzung als Sondergebiet entsprechen, wird der Flächen-

nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan im Parallelverfahren geändert und der betreffende 

Bereich in Sondergebiet, Photovoltaik (SO) nach § 11 BauNVO geändert.  

2 .  Übergeordnete  Fachp l anungen  fü r  d i e  überp l an te  F l ä che   

2.1 Landesentwicklungsprogramm 

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms des Landes Bayern, Fortschreibung mit 

Stand 2018 liegt die Gemeinde Kümmersbruck im allgemeinen ländlichen Raum und im Raum mit 
beschränktem Handlungsbedarf-Kreisregionen sowie im ländlichen Raum mit Verdichtungsansät-
zen, für die Vorhabenfläche trifft das LEP keine gebietskonkreten Festlegungen. 

Gemäß LEP 6.2.1 (Z) „Erneuerbare Energien“ sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen 
und zu nutzten. Laut 6.2.3 (G) sollen Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden. 

Laut Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung“ werden Photovoltaik- und Biomasseanla-

gen explizit vom Anbindungsgebot ausgenommen, das die Zersiedelung der Landschaft durch neue 
Siedlungsstrukturen vermeiden soll. Somit ist eine Anbindung der Flächen an eine Siedlungseinheit 
nicht notwendig.  

Der Ausweisung der Flächen als Sondergebiet für Photovoltaik stehen somit keine Ziele der Lan-
desentwicklung entgegen. 

2.2 Regionalplan 

Entsprechend dem Regionalplan der Planungsregion 6 – Oberpfalz Nord sind für den Planbereich 
folgende Grundsätze und Ziele betroffen: 

Gemäß Karte 1 – Raumstruktur ist das Gemeindegebiet Kümmersbruck als Ländlicher Teilraum, 
dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, ausgewiesen. Die Gemeinde Kümmersbruck 
selbst ist demnach ein Unterzentrum. Die Gemeinde Kümmersbruck gehört zu den Stadt- und Um-
landbereichen Amberg/Sulzbach-Rosenberg. Zudem liegt die Gemeinde Kümmersbruck auf einer 

Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung. 

Der Planungsbereich überlappt im südwestlichen Bereich zum Teil mit dem im Regionalplan darge-
stellten Regionalen Grünzug „Talraum der Vils südlich und nördlich von Amberg mit Verbindung 
nach Sulzbach-Rosenberg“. 
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Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 

Die überplanten Flächen liegen nicht innerhalb eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes gemäß Re-
gionalplan. 

2.3 Natura 2000- Gebiete 

FFH-Gebiete oder europarechtlich geschützte Vogelschutzgebiete werden durch die Planung nicht 
direkt berührt, so dass keine negativen Auswirkungen auf diese Gebiete zu erwarten sind, siehe 
auch Kapitel 3.11. 

Das nächstgelegene Natura 200 Gebiet ist das FFH-Gebiet Nr. 6537-372 „Johannisberg “, das sich 

in einem Abstand von mehr als neun Kilometern bei Freudenberg befindet.  

Die Planung hat keine Auswirkung auf dieses Gebiet. 

2.4 Weitere Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Wasserschutzgebiete vorhanden.  

Biotope gemäß Bayerischer Biotopkartierung 

In der Bayerischen Biotopkartierung Umkreis von etwa 500 m um die Planung folgende Biotope 
erfasst: 

- Teilflächen 006, 007, 020, 021 ,022, 023 024, 025, 026,027 und 028 des Biotops Nr. 6537-
0002 - „Hecken und kleine Grasfluren auf Böschungen zum "Ranzen-Tal", nordöstlich von 
Köfering “ 

- Teilfläche 006 des Biotops Nr. 6537-0111 – „Heckengebüsche und Altgras auf ehem. Bahn-

damm, sowie Hecken-Reste in der Flur, nord- westlich von Köfering“, südlich des Industriege-
biet Süd 

 

Die Biotope werden durch die Planung nicht beeinträchtig, sie bleiben wie bisher erhalten. 
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 Auszug aus Biotopkartierung 

Zeichenerklärung:  
orange Fläche: Geltungsbereich rot schraffiert: Biotopkartierung Flachland 
 

Wiesenbrüterkulisse 

Der Bereich der Planung ist nicht Teil der Wiesenbrüter- oder Feldvogelkulisse im Rahmen des „Ar-
tenhilfsprogramms Wiesenbrüter“.   

Weitere Schutzgebiete wie Nationalparke, Biosphärenreservate oder Naturschutzgebiete befinden 

sich nicht im Umgriff der Planung. 

Sonstige Fachpläne und -programme z.B. zum Wasser-, oder Immissionsschutzrecht sowie kom-
munale Umweltqualitätsziele sind für die vorgesehene Fläche nicht vorhanden. 

Arten- und Biotopschutzprogramm  

Der Bereich der Planung ist nicht Teil eines Schwerpunktgebietes nach Arten- und Biotopschutzpro-
gramm. 

2.5 Erneuerbare-Energien-Gesetz  

Die im Weiteren genannten wesentlichen Inhalte des EEG (kursiv), die sich auf das Untersuchungs-
gebiet beziehen, sind der aktuellen Fassung von 2021 entnommen. 

§ 1 Abs. 2: Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. 

Durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage wird erneuerbare Energie erzeugt. 

§ 37 Abs. 1: Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments dürfen nur für 
Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen […] auf einer Fläche, […] deren Flurstücke 
zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans als Acker-
land genutzt worden sind und in einem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht unter eine der in 
Buchstabe a bis g genannten Flächen fällt […]. 

Aufgrund dieses Gesetzes wurde die Baugebietsfläche ausgewählt. 

2.6 Weitere Gesetze zum Schutz der Umwelt  

Baugesetzbuch 

§ 1 Abs. 5 S. 3 regelt, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innen-
entwicklung erfolgen soll. 

Da es sich jedoch um einen Solarpark handelt, trifft diese Regelung der Innenentwicklung vor 
der Außenentwicklung hier nicht zu. Solarparks können nicht wie eine Bebauung im Bereich des 
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Hochbaus im Rahmen einer Nachverdichtung erfolgen. Dies bestätigt auch Punkt 3.3 des Lan-
desentwicklungsprogramms (s. Kap. 2.1). 

Gemäß § 1 a Abs. 2 ist mit dem Boden sparsam und schonend umzugehen. Die Bodenversiegelung 
ist auf das unbedingt nötige Maß zu begrenzen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaft-

lich genutzter Flächen soll begründet werden.  

Die Gemeinde geht sparsam mit dem Boden um, indem sie der Notwendigkeit von der Nutzung 
solarer Energieträgern Vorrang einräumt. Außerdem wird der Boden nur im Bereich der notwen-
digen Technikgebäude versiegelt. Schonend geht die Stadt insofern mit dem Grund und Boden 
um, da sich der Zustand des Bodens im gesamten Geltungsbereich verbessert (s. Kap. 3.1.6.). 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB gilt: Landwirtschaftlich … genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Maß 
umgenutzt werden. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich … genutzter Flächen soll 

begründet werden. 

Damit ist festgelegt, dass die Umwidmung nicht generell verboten ist, sondern im Abwägungs-
prozess berücksichtigt werden sollte. Hier spielt entscheidend eine Rolle, dass die Flächen fast 
auf der gesamten Fläche weiterhin landwirtschaftlich als Wiese bzw. Weide genutzt werden, so 
dass dieser Paragraf im Hinblick auf die tatsächliche (nicht die juristische) Nutzung hier keine 

Bedeutung hat. Die landwirtschaftliche Nutzung wird unter den Modulen nicht aufgegeben.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll … durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-

wirken, … Rechnung getragen werden (§ 1a BauGB Abs. 5). 

Da die vorliegende Planung zum Ziel hat, Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu 
schaffen, trägt sie wesentlich zur Nutzung erneuerbaren Energien bei. Durch die Nutzung von 
Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und in der Gesamtbilanz die Reduktion 
von Emissionen erreicht. 

3 .  Bes tand  und  dessen  Bee in t rä ch t i gung  du rch  das  Bauvorhaben 

sow ie  Bestandsp rognose  be i  N i ch tdu rch füh rung  des  P lan s  

3.1 Boden, Fläche  

3.1.1 Bestand und Bewertung 

Boden 

Boden dient als Pflanzen- und Tierlebensraum, als Filter, für die Wasserversickerung und -
verdunstung sowie der Klimaregulierung. Zudem hat er seine Funktion als Produktionsgrundlage 
für die Landwirtschaft. Belebter, gewachsener Boden ist damit nicht ersetzbar. 

Die Planung liegt laut der Geologischen Karte 1:500.000 an der Grenze zwischen den beiden Geo-
logischen Einheiten malm und Oberkreide (Präobercenoman bis Campan). Gemäß Übersichtsbo-
denkarte 1:25.000 liegt im Bereich der Planung die Legendeneinheit 235b vor, das heißt fast aus-
schließlich Braunerde (pseudovergleyt) aus Lehm bis Schluff (Deckschicht) über Lehm bis Schluff-

ton ((Kiesel-)Kalksandstein, (Sand-)Mergelstein).  

Das Standortpotential für die natürliche Vegetation hat geringe bis mittlere Bedeutung für die na-
türliche Vegetation, da keine extremen Umweltbedingungen anzutreffen sind. 

Da es sich bei der Fläche für die Freiflächenphotovoltaikanlage um landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen handelt, ist der anliegende Boden anthropogen überprägt.  Aufgrund der intensiven Ackernut-
zung sind die Böden durch den Eintrag von Dünger und Pestiziden vorbelastet.  

In der Bodenschätzungskarte wird für den Geltungsbereich die Bodenart L5V angegeben, das heißt 
es handelt sich um Lehmböden, die als Verwitterungsböden entstanden sind. Die Zustandsstufe 
liegt bei 5.  

Dementsprechend wird die Retentionsfunktion für alle Bereiche als gering (2) bewertet, das Rück-
haltevermögen für Schwermetalle mit Wertklasse 2 – gering bzw. 3 – mittel bewertet. Die Böden 
haben eine geringere natürliche Ertragsfähigkeit.  

Unterschiede bzgl. der biotischen Lebensraumfunktion des Bodens sind im Untersuchungsraum 

nicht zu erkennen. Zu Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen ist im Bereich der Planung nichts 
bekannt. 

Fläche 

Durch die vorliegende Bauleitplanung werden ca. 11,28 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche in 
Flächen für Photovoltaik, für die Erschließung, für Gestaltungsmaßnahmen sowie Ausgleichsflächen 
umgewandelt, wobei die bisherige Ackerfläche zum Großteil einer extensiven landwirtschaftlichen 
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Grünlandnutzung unterhalb der Module und auf den Ausgleichsflächen zugeführt wird. Auf der Flä-
che erfolgt nur in sehr geringem Umfang ein tatsächlicher Flächenverbrauch durch Versiegelung im 

Bereich der Technikgebäude (maximal 250 m²) beziehungsweise Teilversiegelung im Bereich der 
Zufahrten. 

3.1.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die aktuell durch die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung vorhandenen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden weiter bestehen, da die bestehende 
Nutzung fortgeführt würde. Der hohe Eintrag von Dünger und Pestiziden bliebe bestehen, es wäre 
mit einer kontinuierlichen Verschlechterung der Bodenqualität zu rechnen. 

3.1.3 Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase wird vorübergehend Fläche für die Baustelleneinrichtung in Anspruch ge-

nommen. Diese Fläche wird nach Ende der Baumaßnahme tiefengelockert, so dass keine dauerhaf-
ten Beeinträchtigungen verbleiben.  

Sollte es zu Schadstoffeinträgen in den Boden währen des Baubetriebes kommen, ist der Boden an 
dieser Stelle fachgerecht abzutragen und zu entsorgen. 

Vor allem bei feuchten Witterungsverhältnissen kann es durch die Befahrung der Fläche während 

der Bauphase zu stellenweisen Bodenverdichtungen kommen. Zur Herstellung der Kabelgräben 
wird Boden ausgehoben und zwischengelagert. Die Lagerung und der Wiedereinbau erfolgt ge-

trennt nach Ober- und Unterboden, so dass keine negativen Auswirkungen verbleiben. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen kei-
ne verbleibenden Beeinträchtigungen entstehen. 

3.1.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Da die tatsächliche Versieglung bei Photovoltaikanlagen auf die Bereiche der Technikräume be-
schränkt ist, sind für die Planung keine eheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. 

3.1.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Die Flächen werden zukünftig weder gedüngt noch mit Pestiziden o.ä. behandelt. Eine Befahrung 
der Flächen ist im laufenden Betrieb nur sporadisch notwendig. Es entstehen somit keine Beein-
trächtigungen. 

3.1.6 Ergebnis 

Es sind auf Grund der sehr geringen Versiegelung und der vorhandenen Beeinträchtigung lediglich 
Umweltauswirkungen sehr geringer Erheblichkeit für dieses Schutzgut zu erwarten. 

3.2 Grundwasser 

3.2.1 Bestand und Bewertung  

Laut Umweltatlas Bayern befindet sich das Planungsgebiet nicht im wassersensiblen Bereich, so 
dass keine Anhaltspunkte für hohe Grundwasserstände vorliegen. Gemäß Standortauskunft Boden-
kundliche Bewertung des Umweltatlas liegt das Grundwasser am Standort tiefer als 2 m unter Ge-
ländeoberfläche. Genauere Kenntnisse zum Grundwasserstand sind nicht vorhanden. Vorläufig ge-

sicherte oder festgesetzte Überschwemmungsgebiete befinden sich nicht im direkten Umgriff der 
Planung; der Überschwemmungsbereich der Vils befindet sich in einem Abstand von etwa 380 m. 
Wasserschutzgebiete befinden sich ebenfalls nicht in der Nähe.  

3.2.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die aktuell durch die intensive landwirtschaftliche Nut-

zung vorhandenen Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser weiter bestehen, da die beste-

hende Nutzung fortgeführt würde. Aufgrund der weiteren Verwendung von Dünger und Pestiziden 
können diese weiterhin in das Grundwasser eindringen und die Grundwassersqualität verschlech-
tern. 

3.2.3 Baubedingte Auswirkungen  

Mit Baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut ist bei ordnungsgemäßer Durchführung nicht zu 
rechnen. Dies wäre lediglich der Fall, wenn während des Baubetriebes Schadstoffe aus Baumaschi-
nen oder Fahrzeugen in den Boden und damit ins Grundwasser gelangen. Dementsprechend ist 

während der Bauphase auf einen sorgsamen Umgang mit Schadstoffen zu achten, so dass Beein-
trächtigungen vermieden werden können.   
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3.2.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Es erfolgt durch die Anlage einer Photovoltaikanlage nur ein Minimum an Versiegelung. Beeinträch-

tigungen für Grundwasserneubildung sowie Regenrückhalt können deshalb praktisch ausgeschlos-
sen werden 

3.2.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Durch das Verbot von Düngemitteln und Pestiziden und eine weitere extensive Bewirtschaftung der 
Flächen wird der Schadstoffeintrag im Vergleich zur bisherigen Nutzung reduziert, so dass insge-
samt ein positiver Effekt auf das Schutzgut zu bilanzieren ist. 

3.2.6 Ergebnis 

Es sind durch die Versiegelung bei der Festsetzung von Verminderungsmaßnahmen im Be-
bauungsplan keine negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten.  

3.3 Oberflächengewässer 

Im direkten Umgriff befinden sich keine Oberflächengewässer. 

3.3.1 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre keine Änderung der Nutzung und somit keine Änderung an 
den bestehenden Fließgewässern zu erwarten. 

3.3.2 Baubedingte Auswirkungen 

Es entstehen keine baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut. 

3.3.3 Anlagebedingte Auswirkungen  

Es entstehen keine anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut. 

3.3.4 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten. 

3.3.5 Ergebnis 

Es sind durch die Planung keine Umweltauswirkungen für das Schutzgut Oberflächengewässer zu 
erwarten. 

3.4 Klima, Luft  

3.4.1 Bestand und Bewertung 

Die mittlere Lufttemperatur im Planungsbereich liegt im Sommerhalbjahr zwischen 14° und 15°, 
die mittlere Niederschlagshöhe im Sommerhalbjahr bei etwa 350 bis 400 mm und im Winterhalb-

jahr bei etwa 300 bis 350 mm. 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat als Ackerfläche eine gewisse Bedeutung als Kaltluftent-
stehungsgebiet, jedoch ohne Bezug zu besonders belasteten Bereichen wie dichter Wohnbebauung. 
Eine Bedeutung für die Frischluftentstehung ist nicht zu erkennen.  

3.4.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt voraussichtlich die landwirtschaftliche Nutzung wie 

bisher, so dass keine Veränderungen in Bezug auf das Schutzgut zu erwarten sin. 

3.4.3 Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kann es witterungsbedingt zeitweise zu Staubemissionen kommen. Der 

Schadstoffausstoß durch Baufahrzeuge ist im Vergleich mit der angrenzenden Staatsstraße zu ver-
nachlässigen. Insgesamt entstehen nur kurzfristige, geringe Auswirkungen.  

3.4.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Da kaum Versiegelung erfolgt, findet praktisch keine Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten 

statt. Die aufgeständerte Bauweise verhindert Kaltluftstau. 

Auf Grund der Größenordnung der Teilgebiete sind keine größeren Auswirkungen auf Klima und 
Luftaustausch zu erwarten. Insgesamt entstehen keine Beeinträchtigungen. 

3.4.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

In der Gesamtbilanz wird das Schutzgut Luft / Klima durch die Errichtung der geplanten Photovol-
taikanlage positiv beeinflusst, da die Freisetzung von schädlichen Klimagasen, wie sie bei der kon-
ventionellen Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe entstehen, verringert wird. 
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3.4.6 Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung keine erheblich negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Luft 

festzustellen. Für das Schutzgut Klima sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

3.5 Landschaftsbild und Erholung  

3.5.1 Bestand und Bewertung 

Es handelt sich um eine ackerbaulich genutzte Fläche. Das Umfeld ist von der kleinteiligen Nutzung 
mit Landwirtschaft und den umliegenden Wald- und Gehölzbeständen geprägt. Es dominiert der 
ländliche Charakter geprägt von einer Mischnutzung aus Ackerland, Grünland und Gehölzstrukturen 
mit einer flachwelligen Geländestruktur. Der höchste Punkt der Fläche befindet sich am Westrand 
des Flurstückes Nr. 610. Von dort aus fällt das Gelände in Richtung Nordosten, Osten und Südosten 

ab. Die Geländehöhen liegen im Plangebiet auf ca. 386 m bis 404 m über NN.  

Durch die Nähe am Amberger Industriegebiet Süd, dem Umspannwerk und die zum Umspannwerk 
verlaufenden Freileitungen besteht bereits eine technische Vorprägung und Vorbelastung im Sinne 
des LEP-Zieles, Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf vorbelasteten Flächen anzuordnen. Da die Flä-
chen zukünftig durch die Westumgehung durchschnitten werden, ist eine zusätzliche Bündelung 

von Infrastruktureinrichtungen zu bilanzieren.  Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine glie-
dernden oder landschaftsbildwirksamen Strukturen vorhanden. Direkt südlich angrenzend befinden 

sich Gehölzbestände, die die Fläche optisch begrenzen. Durch die Lage in einem technisch vorge-
prägten Bereich konnte durch die Standortwahl ein Eingriff in ungestörte Landschaftsteile vermie-
den werden.  

3.5.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt voraussichtlich die landwirtschaftliche Nutzung wie 
bisher, so dass keine Veränderungen in Bezug auf das Schutzgut zu erwarten sin. 

3.5.3 Baubedingte Auswirkungen  

Baubedingt kann es durch die Bebauung kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung durch Baufahr-
zeuge und -maschinen kommen. Diese ist jedoch vorübergehend und daher als gering erheblich 
einzustufen. 

3.5.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Als anlagebedingte Wirkung hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage eine gewisse Veränderung 

des Landschaftsbildes im unmittelbaren Planungsumgriff zur Folge. Die Anlage stellt grundsätzlich 

ein landschaftsfremdes, technisches Element innerhalb der landwirtschaftlichen Fläche dar, wobei 
im vorliegenden Fall die technische Vorprägung durch die Nähe zum Industriegebiet sowie Um-
spannwerk, sowie die vorhandenen Freileitungen zu berücksichtigen ist.  

Durch die Wahl des Standortes ist eine Fernwirkung der Anlage nach Süden bereits stark vermin-
dert. Aufgrund der zukünftigen Anbindung an die Westumgehung entsteht durch die Anlage keine 
alleinstehende Auswirkung.  

Damit ist anlagebedingt von einer insgesamt mittleren Beeinträchtigung auszugehen. 

3.5.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Zur Vermeidung einer optischen Fernwirkung bei Nacht wird auf Ebene des Bebauungsplanes eine 
dauerhafte Beleuchtung der Anlage als unzulässig festgesetzt, so dass keine Beeinträchtigungen 
verbleiben.  

3.5.6 Ergebnis  

Insgesamt sind gering bis mittel erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaftsbild 

zu erwarten. 

3.6 Mensch, Gesundheit  

3.6.1 Bestand und Bewertung 

Es handelt sich bei den überplanten Flächen um Landwirtschaftliche Flächen ohne direkten An-
schluss an Wohnbebauung. An den nördlichen Geltungsbereich direkt angrenzend sowie in einem 
Abstand von ca. 30 m zum südöstlichen Geltungsbereich befinden sich Gebäude mit Landwirt-

schaftlicher Nutzung. Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in etwa 220 m Entfernung 
östlich des Geltungsbereiches. Die Fläche dient weder dem Lärmschutz noch hat sie besondere 
Bedeutung für die Luftreinhaltung.  
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3.6.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde voraussichtlich die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

weiterhin bestehen bleiben. 

3.6.3 Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt kommt es durch die Errichtung der Anlage kurzzeitig zu erhöhter Lärmentwicklung und 
Schadstoffausstoß. Diese Beeinträchtigung ist jedoch vorübergehend und daher als gering einzu-
stufen. 

3.6.4 Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den zukünftigen Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz aufgrund der Umwandlung von 
intensiv genutztem Acker in extensiv genutztes Grünland fällt der Schadstoffeintrag im Geltungsbe-
reich komplett weg, so dass dies positive Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität hat. Eine 

Blendwirkung auf die Wohnbebauung ist durch den weiten Abstand voraussichtlich auszuschließen. 

3.6.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen durch den Betrieb der Anlage wie Lärm, Erschütterung, 
oder Schwingungen sind auf Grund der Anlagenausführung und der angewandten Techniken nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Lärmemissionen entstehen auf Photovoltaikanlagen 

nur durch die verwendeten Transformatoren. Diese sind jedoch so gering, dass eine Belastung der 
in etwa 800 m Entfernung befindlichen Wohnbebauung nicht zu erwarten ist.  Da die Anlage nachts 

nicht beleuchtet wird, sind auch keine Lichtemissionen zu erwarten. 

3.6.6 Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Belastungen zu erwarten.   

3.7 Kultur- und Sachgüter 

3.7.1 Bestand und Bewertung 

Im Geltungsbereich der Bauleitplanung sind keine Kultur- bzw. Sachgüter mit schützenswertem 
Bestand bekannt. Im Denkmalatlas Bayern sind keine Boden- oder Baudenkmäler im näheren Um-
kreis verzeichnet.  

3.7.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre davon auszugehen, dass die bestehende Nutzung weiter-

hin bestehen bliebe, so dass keine Änderung am Wert des Schutzgutes zu erwarten wäre. 

3.7.3 Auswirkungen 

Baubedingt: 

Auch wenn derzeit keine Bodendenkmäler bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass sich im Pla-
nungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. 
Jegliche Form von Erdarbeiten birgt ein gewisses Risiko der Zerstörung von Bodendenkmälern.  

Während der Bauarbeiten bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde 
sind umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden 
(Art. 8 DSchG). Unter Beachtung dieser Vorschrift ist nicht mit negativen Auswirkungen auf Boden-

denkmäler zu rechnen. Baubedingte Auswirkungen auf die umliegenden Baudenkmäler sind eben-
falls nicht zu erkennen.  

Anlage- und Betriebsbedingt  

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erkennen.   

3.7.4 Ergebnis  

Es sind durch die Bebauung unter Berücksichtigung keine negativen Auswirkungen für dieses 

Schutzgut zu erwarten. 

3.8 Fauna, biologische Vielfalt  

3.8.1 Bestand und Bewertung 

Die überplante Fläche ist durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt, die im Süden 
an Gehölzbestände angrenzen und durch einen Feldweg durchschnitten werden. Es konnten keine 
Magerrasenrest oder wärmeliebend Säume festgestellt werden, die auf das Vorkommen von Repti-

lien schließen lassen. Das Gebiet hat somit eine geringe Bedeutung als Lebensraum. 

Im vorliegenden Fall wurde im Vorfeld der Planung anhand der für die artenschutzrechtliche Prü-
fung üblichen Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums (Abschichtungstabelle) in 
Kombination mit einer Begehung der Flächen Anfang März eine Vorabschätzung der planungsrele-
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vanten Arten durchgeführt. Bei früheren Untersuchungen zur Westumgehung wurde im Nahbereich 
der Planung ein Vorkommen von Fledermäusen beobachtet. 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen kann ein Vorkommen von bodenbrütenden Feldvögeln 
in der Fläche nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen werden Kartierungen während der 

Brutzeit von April bis Juli durchgeführt, um das tatsächliche Vorkommen zu erfassen. Auf dieser 
Grundlage werden im weiteren Verfahren gegebenenfalls Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
festgesetzt, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen auszuschließen. 

3.8.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Bei Nichtdurchführung der Planung und Fortführung der aktuell vorliegenden intensiven Nutzung 
wäre keine Veränderung an den vorhandenen Habitatstrukturen und somit der Artenzusammenset-
zung zu erwarten. Durch die geplante Westumgehung wird es zumindest vorübergehend zu Stö-

rungen der Fauna im Bereich der Planung kommen. Die artenschutzrechtliche Prüfung zu diesem 
Vorhaben kommt jedoch insgesamt zu dem Fazit, dass die Populationen der betroffenen Arten in 
einem günstigen bzw. unveränderten Erhaltungszustand verbleiben.  

3.8.3 Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kann es durch die vom Baubetriebe ausgehenden Störwirkungen zu einer 

Beeinträchtigung auf der Fläche und der angrenzenden Lebensräume und zur Meidung der Flächen 
kommen, diese sind jedoch zeitlich beschränkt. Die Lebensräume werden nach der Bauphase wie-

der besiedelt. Es kann insgesamt von einer geringen Beeinträchtigung ausgegangen werden. 

3.8.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Da die entstehende Versiegelung beziehungsweise Teilversiegelung durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans auf ein Minimum reduziert sind, kommt es nicht zu nennenswerten Habitatverlus-
ten.  

Durch die geplante Neuanlage von Saumstrukturen in den Randbereichen des Geltungsbereiches 

und die Umwandlung der Ackerflächen unter der Anlage in extensiv bewirtschaftetes Grünland wer-
den zusätzlich neue Habitatstrukturen geschaffen, so dass mit einer Zunahme der Artenzahl zu 
rechnen ist. 

Auf Ebene des Bebauungsplanes werden zudem weitere Gestaltungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
festgesetzt, die den Blütenreichtum innerhalb der Anlage fördern und neue Biotopstrukturen im 
Randbereich der Anlage schaffen, so dass aufgrund des geringwertigen Ausgangszustandes insge-
samt ein deutlich positiver Effekt auf das Schutzgut zu erwarten ist. Die artenschutzrechtliche Prü-

fung, die parallel zu den ersten Verfahrensschritten erarbeitet wird, muss prüfen, ob mit dem Ver-
lust von Bruthabitaten von bodenbrütenden Feldvögeln zu rechnen ist. Gegebenenfalls sind zur 
Vermeidung von Verbotstatbeständen im weiteren Verfahren noch Maßnahmen auf Ebene des Be-
bauungsplanes  festzulegen.  

3.8.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Betriebsbedingte Auswirkungen werden durch Vermeidungsmaßnahmen auf Ebene der Bebauungs-
pläne vermieden. 

3.8.6 Ergebnis 

Insgesamt ist durch die Umwandlung von Acker in extensiv genutztes, artenreiches Grünland und 
die Anlage neuer Habitatelemente im Randbereich der Anlage ein positiver Effekt auf das Schutzgut 
zu erwarten. Inwieweit für bodenbrütende Feldvögel mit einem Verlust von Bruthabitaten zu rech-
nen ist, wird aktuell noch untersucht. 

3.9 Flora, Biotoptypen, biologische Vielfalt  

3.9.1 Bestand und Bewertung  

Als potenzielle natürliche Vegetation wird in der Pflanzensoziologie der Endzustand der Vegetation 
bezeichnet, der sich einstellen würde, wenn sie sich unter den heutigen Standortbedingungen ohne 
weiteren Einfluss des Menschen entwickeln könnte. Sie braucht mit der ursprünglichen Vegetation 
nicht übereinstimmen. 

Als Grundlage dieser Betrachtung dienen die Untersuchungsergebnisse nach SEIBERT (1968) zur 

potentiellen natürlichen Vegetation Bayerns, die aufbauend auf Bodeneinheiten und unter Berück-
sichtigung von Höhenlagen und Klimaverhältnissen Vegetationsgebiete beschreiben. Ergänzende 
Kartierungen einzelner Transsekte in Bayern von JANNSEN und SEIBERT (1986) haben zu neuen 
Erkenntnissen geführt. 

Als potentiell natürliche Vegetation ist für diesen Bereich Zittergrasseggen-Stieleichen-
Hainbuchenwald im Komplex mit Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald verzeichnet. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes besteht zum vollständig aus intensiv genutzten land-
wirtschaftlichen Flächen. Zwischen den Flächen verläuft ein Flurweg, der bestehen bleiben bezie-

hungsweise im Rahmen der Westumgehung zum Teil verlegt wird. Nördlich, westlich und östlich 
schließen sich außerhalb des Geltungsbereiches weitere landwirtschaftliche Flächen an, im Süden 

und Südosten Gehölzbestände und anschließend weitere landwirtschaftliche Flächen. Entsprechend 
ist auch der angrenzende Bereich durch weitere intensiv genutzte Ackerflächen geprägt. 

 
Abbildung: Bestand im Geltungsbereich 

3.9.2 Bestandsprognose bei Nichtdurchführung des Plans  

Das Belassen der vorliegenden Flächen im bestehenden Zustand würde keine Veränderung der 

biologischen Vielfalt oder der Flora erwarten lassen, da diese Flächen weiterhin wie bisher intensiv 
landwirtschaftlich genutzt werden würden. Die Artenarmut würde aller Voraussicht nach beibehal-
ten bleiben. 

3.9.3 Baubedingte Auswirkungen  

Durch die Baustelleneinrichtung wird temporär Fläche in Anspruch genommen und verdichtet. Wäh-

rend der Bauphase kann es durch die Befahrung der Flächen stellenweise zur Verdichtung von Flä-
chen kommen. Diese Auswirkungen sind jedoch temporär, die Flächen können sich kurz- bis mittel-
fristig wieder regenerieren, so dass keine negativen Auswirkungen verbleiben. 

3.9.4 Anlagebedingte Auswirkungen  

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage wird eine Fläche in Anspruch genommen, die derzeit 
durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung eine geringe Wertigkeit aufweist. Die Wertigkeit der 
Flächen wird durch die Umwandlung in mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland erhöht. 

Durch die Eingrünung der Anlage im Randbereich wird zudem die Strukturvielfalt erhöht. Durch die 
auftretenden teilweisen Verschattungseffekte sowie den unterschiedlichen Niederschlagsanfall ist 
langfristig eine differenzierte Ausbildung in der Vegetationszusammensetzung zu erwarten, die zu 

einer weiteren Auffächerung des Lebensraumspektrums führt. In Bezug auf die Artenzusammen-
setzung und Strukturvielfalt hat die Planung demnach einen deutlich positiven Effekt.  

3.9.5 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Durch den Betrieb der Anlage sind positive Auswirkungen auf die Flora zu erwarten, da die auf 

Ebene des Bebauungsplanes festgesetzte Pflege der Flächen auf die Erhöhung der Artenvielfalt 
ausgelegt ist und ein darüber hinausgehendes Befahren/Betreten der Flächen nur ausnahmsweise 
zu Wartungszwecken notwendig wird. 

3.9.6 Ergebnis 

Für das Schutzgut Flora, Biotoptypen und biologische Vielfalt kann eine Aufwertung durch die Pla-
nung bilanziert werden. 
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3.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Die einzelnen Schutzgüter stehen unter einander in engem Kontakt und sind durch Wirkungsgefüge 
miteinander verbunden. So ist die Leistungsfähigkeit/ Eignung des Schutzgutes Boden nicht ohne 

die Wechselwirkungen mit dem Gut Wasser zu betrachten (Wasserretention und Filterfunktion). 
Beide stehen durch die Eignung als Lebensraum wiederum in Wechselbeziehung zur Pflanzen- und 
Tierwelt. Diese Bezüge sind bei den jeweiligen Schutzgütern vermerkt. 

3.11 Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Erhaltungsziele und den 

Schutzzweck umliegender Natura 2000-Gebiete  

FFH-Gebiete oder europarechtlich geschützte Vogelschutzgebiete werden durch die Planung nicht 
direkt berührt, so dass keine negativen Auswirkungen auf diese Gebiete zu erwarten sind. 

Das nächstgelegene Natura 200 Gebiet ist das FFH-Gebiet Nr. 6537-372 „Johannisberg “ – dieses 
Gebiet befindet sich östlich des Geltungsbereiches in einem Abstand von etwa 9 km.  

Die Planung hat keine Auswirkung auf diese Gebiete.  

Die Planung hat keine Auswirkung auf diese Gebiete. 

3.12 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

In direkter Nachbarschaft ist derzeit keine Aufstellung von Plänen vorgesehen. Eine Kumulation mit 
angrenzenden Projekten ist daher nicht zu erkennen. 

4 .  Verme idungs -  und  M in im ie rungsmaßnahmen   

Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 

Konkrete Vermeidungsmaßnahmen werden erst auf Ebene des Bebauungsplanes festgesetzt  

5 .  Ges ta l tungs -  und  Ausg l e i ch smaßnahmen   

Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Fall nach dem Leitfaden `Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft´, 2021 in Verbindung mit dem Hinweispapier „Bau- und landesplanerische Behand-
lung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau 

und Verkehr von 10.12.2021 durchgeführt. Da die bauliche Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen 
von einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. deren Erschließung) deutlich abweicht, werden für die 
Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-Freiflächenanlagen in dem Hinweispapier spezifische Hin-
weise gegeben. Diese gelten ausschließlich für Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen. 

Die Grundlage für die Beurteilung der Eingriffsschwere ist der Flächenzustand vor Beginn der Maß-
nahmen.  

5.1 Bestandserfassung und Bewertung 

Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt anhand vorhandener Untersuchungen sowie eigener 
Erhebungen. 

Maßgebend für die Erfassung und Bewertung ist der tatsächliche Zustand der Schutzgüter im Un-

tersuchungsraum vor dem Eingriff. Dabei sind auch die Planungsrelevanten Vorbelastungen zu 
berücksichtigen, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses in tatsächlicher und rechtlicher Sicht 
verlässlich absehbar sind.  

Die Bewertung des Ausgangszustands wird maßgebend davon bestimmt, welche Bedeutung den 
jeweiligen Schutzgütern zukommt. Die Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes lässt sich anhand der 
wesentlichen wertbestimmenden Merkmale und Ausprägungen in die Kategorien gering, mittel und 
hoch einteilen. Die Bewertung zum Schutzgut Arten und Lebensräume erfolgt in Anlehnung an die 
Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung.  

Bewertung des Ausgangszustands 

Nr. Schutzgut Beschreibung Kategorie 

1 Arten & Lebens-
räume 

Intensiv bewirtschaftete Äcker/Grünlandflächen 
(A11/G11) 

geringe Bedeutung 
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2 Boden & Fläche Anthropogen überprägter Boden ohne kultur-
historische Bedeutung oder Eignung für die 

Entwicklung von besonderen Biotopen 

mittlere Bedeutung 

 

3 Wasser Flächen mit dauerhaft abgesenktem Grundwas-
ser 

geringe Bedeutung 

4 Klima / Luft Flächen ohne kleinklimatisch wirksame Luft-
austauschbahnen 

geringe Bedeutung 

5 Landschaftsbild Technische Vorprägung, ausgeräumte, struk-
turarme Agrarlandschaft 

geringe Bedeutung 

 

 

5.2 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes  

Gemäß dem aktuellen Hinweispapier zur Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen kann bei Einhaltung einer Reihe von Maßgaben bei der Detaillierung der Pho-

tovoltaikanlage auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, wenn der Ausgangszustand der Anla-
genfläche gemäß Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ (BNT A11 gemäß Biotopwertliste) 
und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß Biotopwertliste) einzuordnen ist, davon 
ausgegangen werden, dass i.d.R. keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts ver-
bleiben. In diesen Fällen entsteht kein Ausgleichsbedarf. 

Vermeidungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung sind grundsätzlich auf Ebene des Bebauungsplanes detaillierte Maßnahmen festzu-
setzen. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist jedoch schon durch die Standortwahl eine der 
wichtigsten Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehölzstrukturen und der Vorbelastung der 
Flächen durch die Nähe zum Industriegebiet sowie Umspannwerk und Freileitungen sowie die zu-

künftige Anbindung an die Westumgehung bieten sich die gewählten Flächen für eine landschafts-
bildschonenden und gleichzeitig rentable Nutzung mit Photovoltaik an 

6 .  Mon i t o r i ng  fü r  d i e  e rheb l i chen  Ausw i rkungen   

Maßnahmen zum Monitoring werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan aufgezeigt. 

7 .  P l anungsa l t e rnat i ven   

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes wären alternative Planungsmöglichkeiten lediglich die Aus-
weisung von Sondergebieten an anderer Stelle im Stadtgebiet oder Verzicht auf die Planung.  

Potenzielle Standorte für Photovoltaikanlagen ergeben sich aus den Vorgaben des Landesentwick-
lungsprogrammes sowie Regionalplanes, den Förderbedingungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und den natürlichen Gegebenheiten der einzelnen Flächen in Bezug auf Biotopausstat-
tung, Ausrichtung und zu erwartende Sonnenstrahlung. 

Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern sollen Photovoltaik-, auf vorbelasteten Flächen errichtet 

werden. Von dem Anbindungsgebot gemäß LEP 3.3 (Z) werden Photovoltaik- und Biomasseanlagen 
in der Begründung zu diesem Gebot explizit ausgenommen. Somit ist eine Anbindung der Flächen 

an eine Siedlungseinheit nicht notwendig. 

Nach der Novellierung des EEG aus dem Jahre 2021 können Freiflächenanlagen gefördert werden, 
wenn sich die Anlage auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbauli-
cher oder militärischer Nutzung, entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einem Korridor 
von 200 m gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn oder auf bereits versiegelten 

Flächen befinden, wobei innerhalb dieses Korridors ein mindestens 15 m breiter Korridor freigehal-
ten werden soll.  

Unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland eine entsprechende Verordnung erlässt, 
können außerdem Photovoltaikanlagen auf Acker- und Grünland in einem benachteiligten Gebiet 
gefördert werden. Das Bundesland Bayern hat am 7. März mit der Verordnung über Gebote für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen diese Voraussetzungen geschaffen. Das Gemeindegebiet Küm-

mersbruck fällt vollständig in diese Förderkulisse. 



Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Kümmersbruck zum vBBP „Solarpark Primus“ 

Vorentwurf vom 03.05.2022  Seite 24 von 26 

 

Im Vorfeld des Verfahrens wurde auf Wunsch der Gemeinde Kümmersbruck im Juni 2021 eine Prü-
fung der Standortalternativen von dem Landschaftsarchitekturbüro Trepesch erstellt. Bei dieser 

Analyse wurde geprüft, welche Flächen im Gemeindegebiet Kümmersbruck für einen PV-
Freiflächenstandort geeignet wären. Das Gutachten zur Prüfung von Standortalternativen kam zum 

Ergebnis, dass der Geltungsbereich für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage geeignet ist. Die einzel-
nen Prüfschritte alternativer Standorte sind dem beigefügten Gutachten „eine Ermittlung von ge-
eigneten Freiflächen-Photovoltaikanlagen-Vorranggebieten in der Gemeinde Kümmersbruck“ in der 
Fassung vom 10.06.2021 zu entnehmen.  

Aufgrund der im Umgriff der Planung vorhandenen Gehölzstrukturen und der Vorbelastung der 
Flächen durch die Nähe zum Industriegebiet sowie Umspannwerk und Freileitungen sowie die zu-
künftige Anbindung an die Westumgehung bieten sich die gewählten Flächen für eine landschafts-

bildschonenden und gleichzeitig rentable Nutzung mit Photovoltaik an, es entstehen nur geringe 
Auswirkungen auf die Schutzgüter.  

Da die Photovoltaikanlage nach Beendigung der Nutzung vollständig rückzubauen ist, stehen die 
Flächen damit für bisherige oder anderweitige Nutzungen zur Verfügung.  

8 .  Hinwe i se  au f  P l anungsschwi e r igke i t en  und  Methoden  der  P l a -

nung  

Da es sich bei der Planung um einen relativ überschaubaren Bereich zur Sondernutzung mit Photo-
voltaikanlagen handelt, sind weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt unwahrscheinlich. 
Daher ist der Untersuchungsbereich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die direkt 
angrenzenden Bereiche begrenzt. Eine Fernwirkung ist bei den meisten umweltrelevanten Faktoren 
nicht zu erwarten. Ausnahmen bilden lediglich das Landschaftsbild sowie Immissionen. Der Unter-
suchungsraum ist bei diesen Schutzgütern entsprechend weiter gefasst. 

Die Bestandserhebung erfolgt durch ein digitales Luftbild, das mit der digitalen Flurkarte überlagert 
wurde. Dies wurde durch Bestandserhebungen vor Ort ergänzt.  

Darüber hinaus sind Daten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur), des Arten- und 
Biotopschutzprogramms, des Bodeninformationssystem Bayern, des Bayerischen Denkmalatlas, 
des Geotopkatasters Bayern, des Regionalplanes und Landesentwicklungsprogrammes u.ä., sowie 
Angaben der Unteren Naturschutzbehörde ausgewertet worden.  

Die vorliegenden aufgeführten Rechts- und Bewertungsgrundlagen entsprechen dem allgemeinen 
Kenntnisstand und allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Schwierigkeiten oder Lücken bzw. 
fehlende Kenntnisse über bestimmte Sachverhalte, die Gegenstand des Umweltberichtes sind, sind 
nicht erkennbar. 

Es bestehen keine genauen Kenntnisse über den Grundwasserstand.   
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9 .  Zusammen fassung   

Für einen Geltungsbereich von insgesamt ca. 11,28 ha wird die Änderung des Flächennutzungspla-
nes mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Kümmersbruck im Parallelverfahren zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Solarpark Primus" durchgeführt.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut  Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebeding-
te Auswirkun-
gen 

Betriebsbeding-
te Auswirkun-
gen 

 Ergebnis 

Boden/Fläche  ohne 

Erheblichkeit 

geringe 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

 
gering 

Grundwasser   ohne 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

positive 
Auswirkung 

 ohne 

Erheblichkeit 

Oberflächengewäs

ser 

 nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

 nicht  

betroffen 

Luft / Kl ima  geringe 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

 ohne 

Erheblichkeit 

Landschaft/ 
Erholung 

 geringe 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

 geringe/ 
mittlere 

Erheblichkeit 

Mensch / 
Gesundheit  

 geringe 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

 ohne 

Erheblichkeit 

Kultur- und 
Sachgüter 

 nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

nicht  

betroffen 

 nicht  

betroffen 

Fauna   geringe 

Erheblichkeit 

mittlere 

Erheblichkeit 

ohne 

Erheblichkeit 

 geringe/ 
mittlere 
Erheblichkeit 

Flora  ohne 

Erheblichkeit 

positive 
Auswirkung 

positive 
Auswirkung 

 positive 
Auswirkung 
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